
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: 09.10.2024 

Aktuell werden etwa 38.000 Hektar Stiftungsland in 308 Stif tungsgebieten unterteilt. Für jedes 

Stiftungsgebiet werden seit 2012 naturschutzfachliche Ziele formuli ert. Die Stiftung Naturschutz S.-H. 

hat Planungsbüros beauftragt alle naturschutzfachlich relevanten Dat en und Gutachten eines Gebietes 

zusammenzutragen (z.B. aus den Biotoptypenkartierungen oder den FF H-Managementplänen des 

Landes SH). 

Gemeinsam mit dem Landesamt für Umwelt (LfU) und den zuständi gen Unteren Naturschutzbehörden 

wird darauf aufbauend ein Leitbild für jedes Stiftungsgebiet erstellt.  Anschließend folgen klar definierte 

Ziele und damit verbundene Maßnahmenvorschläge für vor Ort ökologisch a bgrenzbare Einheiten 

(lokale Differenzierungen). Auch die innerhalb eines Stiftungsgebietes möglichen 

Ökosystemdienstleistungen werden abgebildet sowie Projektideen für  die Zukunft formuliert. Somit 

entsteht für jedes Stiftungsgebiet eine Handlungsanleitung �W ein sogenannter Stiftungsland-

Entwicklungsplan (SLEP). 

Zu beachten: 

Um die Arbeit der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein noch transparen ter zu gestalten, werden die 

SLEPs veröffentlicht. Bitte beachten Sie, dass die Pläne nicht rechtsv erbindlich sind. Nur der zu dem 

Zeitpunkt der Erstellung dargestellte Stand ist abgebildet. Es findet k eine rückwirkende Überarbeitung 

statt. Teilweise waren Biotoptypenkartierungen zur Zeit der Erstellung noch nicht veröffentlicht und sind 

somit nur ausgegraut dargestellt. 

Beauftragte Büros sind: 
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1 Anlass 

Die Stiftung Naturschutz erstellt für jedes ihrer insgesamt über 250 Stiftungsgebiete so 
genannte Stiftungsland-Entwicklungs-Pläne, kurz SLEP. Der hier vorgelegte SLEP wird von 
Heiko Grell / GGV Freie Biologen im Auftrag der Stiftung Naturschutz SH erstellt.  

Der Planungsraum umfasst die Flächen der Stiftung Naturschutz im Stiftungsgebiet 
„Bockholmwik“ mit z.Z. 41 Flurstücken und einer Fläche von etwa 38,7 Hektar. Das Gebiet 
befindet sich im Kreis Schleswig-Flensburg.  

Die Flächen der Stiftung Naturschutz des Slep-Gebiets liegen im Biotopverbundsystem an 
der Küste der Flensburger Förde, überwiegend im Höftland von Bockholmwik. Große 
Bereiche sind dort als FFH-Gebiet ausgewiesen. Das NSG „Bockholmwik und angrenzende 
Flächen“ befindet sich im Ausweisungsverfahren.  

Der Küstenabschnitt befindet sich in einem funktionalen Austausch zu anderen naturnah 
entwickelten Bereichen an der Flensburger Förde zwischen Gelting und Holnis. 

 
 

2 Grundlagen 

2.1 Eigenflächen der Stiftung und Mandanten 

2.1.1 Verbindlichkeiten aus Ökokonten, Förderung, Ausgleichsmaßnahmen, etc. 

Tabelle 1: Verbindlichkeiten aus Ökokonten, Förderung, Ausgleichsflächen, etc. 

Verbindlichkeit  Rechercheergebnis  

Ökokonten - 
 

Ausgleich Flurstück Rüde*4*63 Wald-Neubildung durch Initialpflanzung und 
anschließend Sukzession zu naturnahem Laubwald. 

Zuwendungsbescheide 
Zweckbindung 

- 

Laufende 
Schutzprogramme 

Renaturierung der Königsau und Entwicklung der Graudünenbereiche 
des Höftlandes durch extensive, temporäre Weidenutzung mit Schafen 
nach dem FFH-Managementplan und dem Umsetzungskonzept der 
Integrierten Station Geltinger Birk (Nils Kobarg). 
 

2.1.2 Einbindung in die naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse 

Tabelle 2: Einbindung in die naturschutz- und planu ngsrechtliche Kulisse 

Kulisse  Recherche ergebnis  

NP - 

NSG im Ausweisungsverfahren:  
„Bockholmwik und angrenzende Flächen“ 
 

LSG LSG „Flensburger Förde“ 
 

Naturpark - 

Naturerlebnisraum NER - 
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FFH DE 1123-393 „Küstenbereiche Flensburger Förde von Flensburg 
bis Geltinger Birk“ 
Teilgebiet „Höftland Bockholmwik und angrenzende Steilküsten“ 
mit eigenem Managementplan 
 

EGV angrenzend: DE 1112-491 „Flensburger Förde“ 

WRRL Königsau, Ringsbergerau 
 

BVS-SL Nr. 545: Küstenlandschaft bei Bockholmwik  
Nebenverbundachse: Niederung nördlich Ringsberg (1123) 
 

Biotope (LLUR) Die Biotope der BK 1123111, 1123114, 1123117, 1123119 und 
1123141 sind Teil von Stiftungsflächen  
Wichtige Kontaktbiotope sind: 1123107, 1123110 1123113 und 
1123115. 
 

Wiesen- und Rastvogelgebiet - 

Naturwaldkulisse 15,88 Hektar bei Bockholmwik mit altem Hochwald, naturnahem 
Quell-Bruchwald und Anpflanzungen. 
Langballig*7*61 und Rüde Flur 4 Flurstücke 10/1, 11/1, 12/1, 22, 
25/1, 26, 33, 63 und 9/1. 

Artenschutzgebiet - 

Wasserschutz/ -schongebiet - 

Retentionsraum - 

Geotope B 3: Bachtal südwestlich von Bockholmwik 
B 4: Bachtal bei Siegumlund 

Archäologischer Denkmalschutz - 

Angrenzende Naturschutzflächen NSG „Tal der Langballigau“ 
 

Die naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse ist in Karte 1 dargestellt (1:25.000). 
 

2.1.3 Runde Tische, Vereine 

Tabelle 3: Runde Tische, Vereine 

Organisation  Rechercheergebnis  

NSG - Gebietsausweisung Arbeitskreis zum NSG „Höftland Bockholmwik und angrenzende 
Steilküsten“ UNB Schleswig 

Gebietsbetreuung vom NSG  ??? 
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3 Status quo 

3.1 Abiotische Ausstattung 

Die Küstenlandschaft der Flensburger Förde wurde durch die nacheiszeitliche Entwicklung 
geprägt. Die Küste der Förde besteht aus dem Material der Seitenmoräne und ist nach 
starker Erosion und dem Anstieg des Meeresspiegels über lange Abschnitte als Steilküste 
ausgebildet. Bei dem Küstenabschnitt direkt östlich von Bockholmwik reicht die 
Jungmoränen-Hochfläche nicht direkt bis an das Fördeufer heran. Dort ist ein 200-400 Meter 
breites Höftland ausgebildet. Es wird von einem alten Strandwallsystem mit sandig-kiesigem 
Material geprägt. Am Hangfuß zur Jungmoräne ist der Boden quellig, dort sind flach 
vermoorte Bereiche ausgebildet, die zusammen mit der Strandwall-Landschaft einer 
Grünlandnutzung unterliegen. Direkt am Fördeufer befindet sich ein etwa 30-50 Meter breiter 
Streifen mit Dünenvegetation und einem Naturstrand.  

Die Entwässerung der küstennahen Bereiche der Jungmoräne verläuft über alte, eiszeitlich 
geprägte Bachschluchten. Ringsbergerau und Königsau verlaufen teils verrohrt, teils 
naturnah ausgebildet durch die tief eingeschnittenen Schluchten. Das Höftland wird 
beiderseits durch die Auen begrenzt. Das Höftland selbst ist mit Gräben durchzogen und 
wird über Düker direkt in die Förde entwässert und grenzt an die Flachwasserzone der 
Flensburger Förde an. 

Die hügelige Jungmoräne wird von naturnahen Waldbreichen und Bachschluchten sowie den 
Steilhängen zur Förde geprägt. Kleinflächig gibt es vermoorte, abflusslose Senken. 
Besonders typisch sind die Quellwälder am Hangfuß, das als Grünland genutzte Höftland 
und die Strandbereiche mit Grau- und Weißdünenvegetation.  

 

Tabelle 4: Naturraumkulissen 

Kulisse  Rechercheergebnisse  

Hauptnaturraum 70 Schleswig-Holsteinisches Hügelland D23. 
 

Naturraum 70000 Angeln  
 

Landschaft (BFN) 70101 Ausgleichsküstenlandschaft der Ostseeküste 
 

 

3.2 Biodiversität: Lebensräume (Biotoptypen, LRT), wertgebende Arten und 
Populationen 

3.2.1 Biotoptypen und Lebensraumtypen 

Anmerkung: Von 38,7 Hektar des Slep-Gebiets wurden für 24,4 Hektar Bestandsdaten aus 
der FFH-Kartierung (2008) übernommen. Diese Flächen befinden küstennah im Höftland und 
in den Küstenwäldern. Für 14,3 Hektar des Selp-Gebiets wurden 2014 eigene Kartierungen 
durchgeführt. Die Tabellen für Biotoptypen und FFH-LRT sind getrennt für die jeweils 
verwendeten Kartierschlüssel dargestellt. 
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Die küstennahen Flächen (FFH-Kartierung) werden von einem Wechsel mit mesophilem 
Grünland (GM) und Feuchtgrünland (GF) geprägt. Sie nehmen 5,0 bzw. 5,9 Hektar ein. Die 
angrenzenden Salzgrünland-, Dünen- und Strandwallflächen (KO, KS) des FFH-Gebiets 
zählen nicht zum Slepgebiet. In das Grünland des Höftlands eingebettet sind kleine Flächen 
mit Gräben (FG), Kleingewässern (FT) sowie die Bachläufe (FB). Weiterhin gibt es auf 
Teilflächen Röhrichte (NR), Seggenriede (NS) und Brachen (RH).  

Die Waldbereiche im Slep-Gebiet werden auf 3,8 Hektar von quelligen Bruch- und 
Auwäldern (WA), auf 3,5 Hektar von mesophytischen Buchenwäldern (WM) und auf 2,0 
Hektar von bodensauren Laubwäldern geprägt. Kleinflächig kommen Gebüsche, 
Anpflanzungen und Pioniergehölze hinzu. Die bodensauren Laubwälder stocken bevorzugt 
in Hanglage der alten inaktiven Kliffs, während die Quellbruchwälder unterhalb der 
Geländekante dominieren. In einer vermoorten Waldsenke befindet sich ein kleines naturnah 
ausgebildetes Kesselmoor. 

Der Teil des 2014 kartierten Projektgebiets „Bockholmwik“ wird von Grünland verschiedener 
Standorte und Nutzung geprägt. Es dominiert mäßig artenreiches Grünland auf 5,0 Hektar, 
besonders im Bereich Siegumlund. Artenarmes Grünland ist auf 3,1 Hektar kartiert worden. 
Im Grünland liegen einzelne Stillgewässer (FK, FS) und kleine Bereiche mit Röhrichten (NR) 
sowie seggen- und binsenreichem Nassgrünland (GN). Die Grünlandflächen werden häufig 
von randlichen Knicks und Baumreihen sowie Einzelgehölzen geprägt. Weiterhin gibt es eine 
über fünf Hektar große Anpflanzung aus Laubgehölzen, die sich zu einem naturnahen Wald 
entwickeln soll. 

 

Im Slep-Gebiet „Bockholmwik“ wurden 15,4 ha der Flächen als FFH-LRT angesprochen. Die 
Übernahme der FFH-LRT des kartierten FFH-Gebiets erfolgte von Mordhorst (2008) und ist 
im Gelände nicht überprüft worden. Außerhalb wurden eutrophe Seen (3150) mit 0,2 ha 
überwiegend bei Siegumlund erfasst. Im Höftland sind ein- und mehrjährige Spülsäume 
(1210, 1220) mit 0,02 bzw. 4,5 ha kartiert worden. Prägend sind verschiedene naturnahe 
Waldtypen wie der Hainsimsen-Buchenwald (9110) mit etwa 1,1 ha, der Epiphytenreiche 
Buchenwald (9120) mit etwa 1,1 ha und der Waldmeister-Buchenwald (9130) mit 3,5 ha 
sowie die Restbestände von Erlen- und Eschenwäldern (*91E0) mit 4,7 ha. Kleinflächig 
kommen alte bodensaure Eichenwälder (9190) mit 0,04 ha vor. Weiterhin gibt es in einer 
Waldsenke eine Fläche von 0,4 ha mit Übergangs- und Schwingrasenmoor (7140). 

Anmerkung: Primär-, Weiß- und Graudünen (2110, 2120, 2130) sowie Flachland-Mähwiesen 
(6510) sind im Gebiet nicht kartiert worden. Gleichwohl gibt es Bestände im Höftland mit 
entsprechender Vegetation. Hier ist die nächste Aktualisierung der FFH-Kartierung und die 
Überarbeitung der Kartierschlüssel abzuwarten. 

 

Tabelle 5: vorliegende Kartierungen: Biotop- und Le bensraumtypen 

Kartierung  Quelle  (Jahr)  Erläuterung  

Biotoptypen Land SH (1992) Luftbildauswertung der Biotoptypen (1988-1992)  

Biotoptypen Leguan (2002) Kartierung der Biotoptypen im FFH-Gebiet DE 1123-393 

LRT Leguan (2002) Kartierung der FFH-Lebensraumtypen im FFH-Gebiet DE 
1123-393 
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Biotoptypen Mordhorst (2008) Kartierung der Biotoptypen im FFH-Gebiet DE 1123-393 

LRT Mordhorst (2008) Kartierung der FFH-Lebensraumtypen im FFH-Gebiet DE 
1123-393 

Biotoptypen GGV Heiko Grell 
(2014) 

Kartierung der Biotoptypen im SLEP-Gebiet 
„Bockholmwik“ außerhalb des FFH-Gebiets 

LRT GGV Heiko Grell 
(2013) 

Kartierung der FFH-Lebensraumtypen im SLEP-Gebiet 
„Bockholmwik“ außerhalb des FFH-Gebiets 

 
Die Ergebnisse der Biotop- und Lebensraumtypenkartierungen sind in Karte 2, „Bestand 
Biotoptypen und LRT“ dargestellt. 
 
 

Tabelle 6a: Bestand: Biotoptypen (eigene Kartierung ) 

Typ-Code Biotoptypen Fläche (ha) Anteil (%)  

WM Laubwälder auf reichen Standorten 5,1539 36,1 

HE Einzelgehölze und Gehölzgruppen 0,0093 0,1 

HR Baumreihen 0,0325 0,2 

HW Knicks 0,2952 2,1 

FK Kleingewässer 0,0398 0,3 

FS Größere Stillgewässer 0,1984 1,4 

NR (Land-) Röhrichte 0,1334 0,9 

GN Seggen- und binsenreiches Nassgrünland 0,0638 0,4 

GA Artenarmes Wirtschaftsgrünland 3,1090 21,8 

GY Mäßig artenreiches Grünland 5,0163 35,1 

RH Ruderale Gras- und Staudenfluren 0,548 0,4 

SV Verkehrsflächen 0,1805 1,3 

 Gesamtfläche 14,2870 100,0 

 
 

Tabelle 7b: Bestand: Biotoptypen (Übernahme anderer  Daten, FFH-Kartierung) 

Typ-Code Biotoptypen Fläche (ha) Anteil (%)  

1.6 KO Salzwiesen und Salzröhrichte 0,0387 0,2 

1.7 KS Strände 0,0185 0,1 

2.2 WA Auwald und -gebüsch 3,8244 15,6 

2.3 WE Feucht- und Sumpfwälder 0,3174 1,3 

2.4 WM Mesophytische Wälder 3,5111 14,4 

2.5 WL Bodensaure Wälder 2,0206 8,3 

2.6 WG Sonstige Gebüsche 0,0134 0,1 

2.8 WF Sonstige flächenhaft nutzungsgeprägte Wälder 0,1271 0,5 

2.9 WP Pionierwald 0,2775 1,1 

3.2 HF Feldhecke 0,0498 0,0 

3.3 HG Einzelbaum, Gehölzgruppe 0,3824 1,6 

4.2 FB Bach 0,2224 0,9 

4.4 FG Künstl. Fließgewässer, Gräben 0,1299 0,5 

4.5 FT Tümpel 0,0312 0,1 
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Typ-Code Biotoptypen Fläche (ha) Anteil (%)  

5.1 MH Hoch- und Übergangsmoore 0,3742 1,5 

6.1 NS Niedermoore, Sümpfe 0,7095 2,9 

6.2 NR Landröhrichte 0,7114 2,9 

8.1 GM Mesophiles Grünland 4,9515 20,3 

8.2 GN Seggen und binsenreiches Nassgrünland 0,1995 0,8 

8.3 GF Sonst. Feucht- und Nassgrünland 5,8917 24,1 

10.1 RH (Halb-)Ruderale Gras- und Staudenfluren 0,5253 2,1 

12.7 SV Verkehrsflächen, -anlagen 0,1157 0,5 

 Gesamtfläche 24,4429 100,0 

 

Tabelle 8a: Bestand: FFH – Lebensraumtypen (eigene Kartierung) 

Typ-Code FFH - Lebensraumtyp Fläche (ha) Anteil (%)  

3150 Natürliche eutrophe Seen 0,1729 1,2 

    

 Gesamtfläche 0,1729 1,2 

 

Tabelle 9b: Bestand: FFH – Lebensraumtypen (Übernah me anderer Daten, FFH-Kartierung) 

Typ-Code FFH - Lebensraumtyp Fläche (ha) Anteil (%)  

1210 Einjährige Spülsäume 0,0185 0,1 

1220 Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 4,5326 18,5 

7140 Übergangs- und Schwingrasenmoor 0,3742 1,5 

9110 Hainsimsen-Buchenwald 1,0827 4,4 

9120 Epiphytenreicher Buchenwald mit Stechpalme 1,0526 4,2 

9130 Waldmeister-Buchenwald 3,5165 14,4 

9190 Alte bodensaure Eichenwälder 0,0378 0,2 

*91E0 Restbestände von Erlen- und Eschenwäldern 4,6867 19,2 

 Gesamtfläche 15,3014 62,6 

 
 

3.2.2 Wertgebende Arten und Populationen 

Von den Flächen der Stiftung Naturschutz aus dem Stiftungsgebiet „Bockholmwik“ sind viele 
Vorkommen seltener und gefährdeter Pflanzenarten aber nur wenige Tierarten bekannt. Die 
Angaben zu Arten beziehen sich überwiegend auf das Höftland und andere 
Offenlandflächen. Aus den Waldbereichen sind kaum Artvorkommen bekannt. Neben 
aktuellen Angaben zu einzelnen Arten in dem Gebiet gibt es etliche historische Daten, die 
sich überwiegend auf Tagfalter und Pflanzenarten beziehen.  

Typische Pflanzenarten des Stiftungsgebiets sind Küstenarten und Magerkeitszeiger sowie 
einige Feuchtgrünland- und Moorarten nährstoffarmer Standorte. Hervorzuheben sind die 
RL-Arten aus dem Höftland, Breitblättriges Knabenkraut, Flaumiger Wiesenhafer, 
Schlangen-Lauch, Stranddistel, Strand-Platterbse, Kuckucks-Lichtnelke, Körnchen-
Steinbrech, Gelbe Wiesenraute und Gemeiner Feldsalat. Zudem wurden dort Arten der 
Vorwarnliste festgestellt wie: Sumpf-Dotterblume, Rundblättrige Glockenblume, Bitteres 
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Schaumkraut, Wiesen-Schaumkraut, Kamm-Segge, Wiesen-Segge, Wiesen-Flockenblume, 
Riesen-Schachtelhalm, Acker-Witwenblume, Gemeiner Hornklee, Sumpf-Hornklee, 
Kriechende Hauhechel, Kleine Pimpinelle, Knolliger Hahnenfuß und Flammender 
Hahnenfuß. In vermoorten Waldsenken siedeln u.a. Moorarten wie Schmalblättriges 
Wollgras, Gemeine Moosbeere, Sumpf-Farn und Glockenheide. 

Bei älteren Kartierungen der Umgebung und insbesondere der Raabe-Rasterkartierung sind 
weitere gefährdete Pflanzenarten kartiert worden. Viele der aufgeführten Arten können als 
Zielarten für die Naturschutzflächen genannt werden. Es ist jedoch nicht bekannt, ob es von 
diesen Arten im Gebiet noch Reliktvorkommen gibt. Hervorzuheben sind die heute seltenen 
Arten wie: Stattliches Knabenkraut, Fuchs´Knabenkraut, Geflecktes Knabenkraut, 
Steifblättriges Knabenkraut, Vogel-Nestwurz, Kleines Wintergrün, Zittergras, Borstgras, 
Großer Klappertopf, Kleiner Klappertopf, Arznei-Thymian, Igel-Segge, Faden-Segge, 
Duftendes Mariengras, Fieberklee, Wiesen-Wasserfenchel, Sumpf-Dreizack, Sumpf-Veilchen 
und Teufelsabbiß. Aufgeführt sind zunächst die Orchideen, dann die Arten magerer 
trockener Standorte und dann Zeigerarten für nährstoffarmes Feuchtgrünland. 

Vögel des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie sind in der Region mit Neuntöter, Schleiereule 
und Wachtelkönig vertreten. Weitere Tag- und Nachtgreife haben wie die Schleiereule der 
umliegenden Dörfer einen großen Aktionsradius und können auch im Stiftungsgebiet jagen.  

Daten zu Säugetieren liegen nicht vor. Es ist mit Vorkommen häufiger Fledermausarten wie 
Zwerg-Fledermaus und Breitflügel-Fledermaus sowie ggf. mit seltenen Waldfeldermäusen zu 
rechnen.  

Neben häufigen und ungefährdeten Amphibien- und Reptilienarten sind Moorfrosch, 
Kammolch und Laubfrosch sowie Ringelnatter im Gebiet vorhanden. Das Höftland kann 
potenziell von der Kreuzkröte besiedelt werden, die früher an den Küsten der Flensburger 
Förde weit verbreitet vorkam.  

Akutelle Daten zu Fischen, Libellen, Heuschrecken, Tagfaltern und Mollusken fehlen, sind 
stark defizitär oder beschränken sich auf häufige Arten. Lediglich die Sumpfschrecke wurde 
bei der Kartierung 2013 im Höftland festgestellt. Aus dem Tal der Langballigau sind zwei 
seltene Schneckenarten bekannt, die grundsätzlich auch im Höftland von Bockholmwik 
vorkommen könnten. Dabei handelt es sich bei der Bauchigen und der Schmalen 
Windelschnecke um Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie. 

Von Tagfaltern liegen historische Nachweise heute sehr seltener oder ausgestorbener Arten 
vor. Die Ortsangaben sind unscharf und beziehen sich meist auf Siegum. Zu nennen sind: 
Sumpfhornklee-Widderchen, Baumweißling, Lilagoldfalter, Silberfleck-Perlmutterfalter und 
Braunfleckiger Perlmutterfalter. Zudem kamen im Tal der Langballigau weitere seltene 
Schmetterlinge vor, die grundsätzlich auch im Höftland bei Bockholmwik leben könnten. 

 
Eine Auswahl aktueller und älterer Vorkommen wertgebender Arten sind in Tabelle 11 
zusammengestellt. Ausführliche Artenlisten enthalten die in Tabelle 10 angegebenen 
Quellen. 
 

Tabelle 10: vorliegende Kartierungen / Gutachten: w ertgebende Arten und Populationen 

Kartierung/Gutachten  Quelle  (Jahr)  Erläuterung  
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Alle Arten LLUR (2014) Aktuelle Abfrage der Landesdatenbanken 

Raabe-Kartierung LLUR Abfrage von 5 Rasterpunkten 

Biotopkartierung des Landes LLUR Abfrage von Biotopen der Region 

Schutzwürdigkeitsgutachten Lanu, Lütt 2000 Gutachten zur NSG-Ausweisung 

Schutzwürdigkeitsgutachten LLUR, Lütt 2013 Ergänztes Gutachten zur NSG-Ausweisung 

FFH-Managementplan LLUR 2013 Managementplan für das FFH-Gebiet DE1123-
393 Küstenbereiche der Flensburger Förde von 
Flensburg bis Geltinger Birk“ 
Teilgebiet Höftland Bockholmwik und 
angrenzende Steilküsten. 

Ankaufsgutachten GGV Heiko Grell 
(2011) 

Entwicklungsempfehlungen für eine angekaufte 
Fläche im Höftland. 

Ankaufsgutachten GGV Heiko Grell 
(2011) 

Entwicklungsempfehlungen für neu angekaufte 
Flächen im Höftland und einer Moorparzelle im 
Wald. 

Ankaufsgutachten GGV Heiko Grell 
(2013) 

Entwicklungsempfehlungen für neu angekaufte 
Flächen an der Ringsbergerau. 

Ankaufsgutachten GGV Heiko Grell 
(2013) 

Entwicklungsempfehlungen für neu angekaufte 
Flächen im Höftland und an der Königsau. 

Flora  GGV Heiko Grell 
(2013) 

Floristische Untersuchung für das geplante NSG 
im Höftland 

Flora / Fauna GGV Heiko Grell 
(2014) 

Vegetationskartierung 7/2014 

   

 

Tabelle 11: Auswahl wertgebender Arten 

Arten  Schutzstatus  Jahr des 
letzten Fundes  

Anmerkungen  

Pflanzen     

Breitblättriges Knabenkraut  
(Dactylorhiza majalis) 

RL-SH 2 2013 Höftland, Grell Florakartierung 

Flaumiger Wiesenhafer  
(Helictotrichon pubescens) 

RL-SH 2 2013 Höftland, Grell Florakartierung 

Schlangen-Lauch  
(Allium scorodoprasum) 

RL-SH 3 2013 Höftland, Grell Florakartierung 

Stranddistel  
(Eryngium maritimum) 

RL-SH 3 2013 Höftland, Grell Florakartierung 

Strand-Platterbse  
(Lathyrus maritimus) 

RL-SH 3 2013 Höftland, Grell Florakartierung 

Kuckucks-Lichtnelke  
(Lychnis flos-cuculi) 

RL-SH 3 2013 Höftland, Grell Florakartierung 

Körnchen-Steinbrech  
(Saxifraga granulata) 

RL-SH 3 2013 Höftland, Grell Florakartierung 

Gelbe Wiesenraute  
(Thalictrum flavum) 

RL-SH 3 2013 Höftland, Grell Florakartierung 

Gemeiner Feldsalat  
(Valerianella locusta) 

RL-SH 3 2013 Höftland, Grell Florakartierung 
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Arten  Schutzstatus  Jahr des 
letzten Fundes  

Anmerkungen  

Sumpf-Dotterblume  
(Caltha palustris) 

RL-SH V 2013 Höftland, Grell Florakartierung 

Rundblättrige Glockenblume  
(Campanula rotundifolia) 

RL-SH V 2013 Höftland, Grell Florakartierung 

Bitteres Schaumkraut  
(Cardamine amara) 

RL-SH V 2013 Höftland, Grell Florakartierung  

Wiesen-Schaumkraut  
(Cardamine pratensis) 

RL-SH V 2013 Höftland, Grell Florakartierung 

Kamm-Segge  
(Carex disticha) 

RL-SH V 2013 Höftland, Grell Florakartierung 

Wiesen-Segge  
(Carex nigra) 

RL-SH V 2013 Höftland, Grell Florakartierung 

Wiesen-Flockenblume  
(Centaurea jacea) 

RL-SH V 2013 Höftland, Grell Florakartierung 

Riesen-Schachtelhalm  
(Equisetum telmateia) 

RL-SH V 2013 Höftland, Grell Florakartierung 

Acker-Witwenblume  
(Knautia arvensis) 

RL-SH V 2013 Höftland, Grell Florakartierung 

Gemeiner Hornklee  
(Lotus corniculatus) 

RL-SH V 2013 Höftland, Grell Florakartierung 

Sumpf-Hornklee  
(Lotus uliginosus) 

RL-SH V 2013 Höftland, Grell Florakartierung 

Kriechende Hauhechel  
(Ononis repens) 

RL-SH V 2013 Höftland, Grell Florakartierung 

Kleine Pimpinelle  
(Pimpinella saxifraga) 

RL-SH V 2013 Höftland, Grell Florakartierung 

Knolliger Hahnenfuß  
(Ranunculus bulbosus) 

RL-SH V 2013 Höftland, Grell Florakartierung 

Flammender Hahnenfuß 
(Ranunculus flammula) 

RL-SH V 2013 Höftland, Grell Florakartierung 

Schmalblättriges Wollgras  
(Eriophorum angustifolium) 

RL-SH V 2014 Höftland 

Gemeine Moosbeere  
(Vaccinium oxycoccos) 

RL-SH 3 2011 Waldmoor, Grell 

Sumpf-Farn  
(Thelypteris palustris) 

RL-SH 3 2011 Waldmoor, Grell 

Glockenheide  
(Erica tetralix) 

RL-SH V 2010 Mordhorst 

Stattliches Knabenkraut 
(Orchis mascula) 

RL-SH 3 2010 Mordhorst 

Gewöhnliches 
Fuchs´Knabenkraut 
(Dactylorhiza fuchsii) 

RL-SH 3 2000 Silke Lütt 

Geflecktes Knabenkraut 
(Dactylorhiza 
maculata) 

RL-SH 3 2000 Silke Lütt 

Grünliche Kuckucksblume 
(Platanthera chorantha) 

RL-SH 3 2000 Silke Lütt 
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Arten  Schutzstatus  Jahr des 
letzten Fundes  

Anmerkungen  

Zittergras  
(Briza media) 

RL-SH 2 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Igel-Segge  
(Carex echinata) 

RL-SH 2 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Faden-Segge 
(Carex lasiocarpa) 

RL-SH 2 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Steifblättriges Knabenkraut 
(Dactylorhiza incarnata) 

RL-SH 2 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Duftendes Mariengras 
(Hierochloe odorata) 

RL-SH 2 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Fieberklee  
(Menyanthes trifoliata) 

RL-SH 3 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Borstgras  
(Nardus stricta) 

RL-SH 3 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Vogel-Nestwurz 
(Neottia nidus-avis) 

RL-SH 1 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Wiesen-Wasserfenchel 
(Oenanthe lachenalii) 

RL-SH 2 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Kleines Wintergrün 
(Pyrola minor) 

RL-SH 3 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Großer Klappertopf  
(Rhinanthus angustifolius) 

RL-SH 3 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Kleiner Klappertopf 
(Rhinanthus minor) 

RL-SH 2 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Teufelsabbiß  
(Succisa pratensis) 

RL-SH 2 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Arznei-Thymian 
(Thymus pulegioides) 

RL-SH 3 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Sumpf-Dreizack 
(Triglochin palustris) 

RL-SH 2 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Sumpf-Veilchen 
(Viola palustris) 

RL-SH 3 1985 Raabe-Rasterkartierung 

    

Säugetiere    

keine relevanten Angaben    

    

Vögel    

Schleiereule  
(Tyto alba) 

RL-SH 3 2009 Langballigholz 

Wachtelkönig  
(Crex crex) 

VSchRL I 2008 Langballig 

Neuntöter  
(Lanius collurio) 

VSchRL I 2013 Höftland 

Rotschenkel  Lütt 2000 Höftland 

Austernfischer  Lütt 2000 Höftland 

Brandgans  Lütt 2000 östlich vom Höfltand 

Eisvogel  Lütt 2000 Bäche 
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Arten  Schutzstatus  Jahr des 
letzten Fundes  

Anmerkungen  

    

Amphibien    

Moorfrosch  
(Rana arvalis) 

FFH IV 2013 Höftland, Tal der Langballigau 

Laubfrosch 
(Hyla arborea) 

FFH IV 2012 Siegumlund 

Kammolch 
(Triturus cirstatus) 

FFH II 2006 Wald bei Siegumlund 

    

Reptilien    

Ringelnatter  
(Natrix natrix) 

RL-SH 2 2001 Wald bei Siegumlund 

    

Fische    

keine relevanten Angaben    

    

Weichtiere    

Bauchige Windelschnecke 
(Vertigo moulinsiana) 

FFH II  
RL-SH 1 

2011 Tal der Langballigau 

Schmale Windelschnecke 
(Vertigo angustior) 

FFH II  
RL-SH 2 

2005 Tal der Langballigau 

    

Libellen     

keine relevanten Angaben    

    

Schmetterl ing     

Sumpfhornklee-Widderchen 
(Zygaena trifolii) 

RL-SH 1 1927 Siegum 

Baumweißling 
(Aporia crataegi) 

RL-SH 0 1927 Siegum 

Lilagoldfalter 
(Lycaena hippothoe) 

RL-SH 1 1927 Siegum 

Silberfleck-Perlmutterfalter 
(Boloria euphrosyne) 

RL-SH 1 1930 Siegum 

Braunfleckiger 
Perlmutterfalter 
(Boloria selene) 

RL-SH V 1927 Siegum 

    

Heuschrecken     

Sumpfschrecke 
(Mecostethus grossus) 

RL-SH 3 2013 Grell / Höftland 
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4 Leitbild 

Das übergreifende Leitbild für das Stiftungsgebiet „Bockholmwik“ leitet sich u.a. aus den 
Entwicklungszielen für den Schwerpunktbereich des BVS-SH „Küstenlandschaft bei 
Bockholmwik“ und den Verbundachsen mit den Talräumen der Bachschluchten ab. 
Grundlage für das Leitbild sind insbesondere der Teilmanagementplan für das FFH-Gebiet 
„Bockholmwik und angrenzende Steilküsten“ sowie die Angaben aus der geplanten NSG-
Verordnung.  
Es werden das Moorschutzprogramm des Landes, das LSG „Flensburger Förde“, der Erlass 
zur Naturwaldkulisse und die Angaben aus dem Landschaftsrahmenplan V berücksichtigt. 
Der Entwurf des Leitbildes wurde während der Erstellung des SLEPs formuliert und dann mit 
Stiftung Naturschutz und den zuständigen Naturschutzbehörden (LLUR, UNB) abgestimmt. 
Das Leitbild ist im Präsens formuliert und stellt den gewünschten Zustand der Landschaft für 
einen längeren Zeitraum dar (~ 100 Jahre). 
In Übereinstimmung mit dem Leitbild des Raumes werden für die Flächen der Stiftung 
Naturschutz Entwicklungsziele formuliert, die ein Zeitfenster von etwa 10 Jahren abdecken. 
Die Entwicklungskonzepte berücksichtigen die vorhandenen Landschaftstypen und 
resultieren in konkreten, flächenbezogenen Maßnahmenvorschlägen und Projektideen. 

4.1 Naturschutzrechtliche Vorgaben 

Folgende Aussagen aus übergeordneten Planungen wurden bei der Formulierung 
berücksichtigt: 

Übergreifende Ziele für das FFH-Gebiet „Küstenberei che Flensburger Förde von Flensburg bis 
Geltinger Birk“: 
Erhaltung repräsentativer Küstenlebensräume mit weitgehend natürlicher Küstendynamik 

einschließlich der offenen Wasserflächen der Förde sowie Übergängen von Land- zu 
Wasserlebensräumen. Für die Lebensraumtypen 2150* und 9180* soll ein günstiger 
Erhaltungszustand im Einklang mit den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur 
sowie den regionalen und örtlichen Besonderheiten wiederhergestellt werden. 

 

FFH-Managementplan, LLUR 2013: 

Managementplan für das FFH-Gebiet DE1123-393 Küstenbereiche der Flensburger Förde von 
Flensburg bis Geltinger Birk“, Teilgebiet Höftland Bockholmwik und angrenzende Steilküsten. 

 

BVS SH Schwerpunktbereich Nr. 545: Küstenlandschaft  bei Bockholmwik 

Bestand: Vielfältige, geomorphologisch eindrucksvolle Küstenlandschaft mit tief eingeschnittenen 
Tälern, Laubwäldern, teils beweideten, teils natürlich bewaldeten Steilküsten und dem letzten noch 
unverbauten Höftland des Naturraumes. 

Entwicklungsziel: Erhaltung des Gesamtlandschaftscharakters und Entwicklung von Naturwald, 
naturnahen Tälern einschließlich der Hangbereiche, Steilküsten mit natürlicher Dynamik und von 
naturnahen Strandwällen und Naßwiesen im Bereich des Höftlandes. 

Vorrangige Maßnahmen: Einstellung intensiver land- und forstwirtschaftlicher Nutzungen; Beseitigung 
von baulichen Anlagen im Bereich der Steilküsten; Lenkung der Erholungsnutzung.  

Sonstiges: NSG-Vorschläge im Bereich der Steilküste und des Höftlandes („Steilküste 
Bockholm/Bockholmwik“ und „Höftland Bockholmwik“); Konflikte mit Golfsport und sonstiger 
Freizeitnutzung in Teilbereichen. 
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Nebenverbundachse:  Niederung nördlich Ringsberg (1123) 

Entwicklung einer halboffenen Weidelandschaft; Wiedervernässung des Talgrundes 

 

Geplantes Naturschutzgebiet: Bockholmwik und Umgebu ng (2014): 
§ 3 Schutzzweck 
(1)  Das Naturschutzgebiet dient der Sicherung, dem Schutz, der Erhaltung und der Entwicklung 

eines dynamischen und ostseetypischen Küstenökosystems an der Flensburger Außenförde mit 
einer beispielhaft erhaltenen Verlandungsserie aus marinen Flachwasserzonen mit 
Seegraswiesen und sonstigen marinen Makrophytenbeständen, Windwatten, sublitoralen 
Sandbänken der Ostsee, Riffen, Muschelbänken und Blockfeldern sowie Spülsäumen, 
Steilküsten, naturnahen und kulturgeprägten Strandwallsystemen, hang-, quell- und 
ostseewassergeprägten Erlen-Eschenwäldern und mit landeinwärts auf dem ehemaligen Kliff an 
die Erosions- und Sedimentationsgebiete sich anschließenden strukturreichen Waldtypen mit 
ihren Bachschluchten und Seitentälern als Lebensraum einer charakteristischen, teilweise 
gefährdeten und seltenen Pflanzen- und Tierwelt. 

(2)  Schutzzweck ist es, die Natur in diesem Gebiet in ihrer Gesamtheit dauerhaft zu erhalten und, 
soweit es zur Erhaltung bestimmter Pflanzen- und Tierarten im Ökosystem erforderlich ist, zu 
entwickeln oder wiederherzustellen. Insbesondere gilt es, 

1.  die in Absatz 1 genannten Lebensräume mit ihrer entsprechenden Biotopvielfalt für die daran 
gebundene vielfältige Pflanzen- und Tierwelt, 

2.  die geologischen und geomorphologischen Eigenheiten dieses Gebietes mit den andauernden, 
natürlichen Küstenveränderungen und Wechselwirkungen im Bereich der Küstengewässer und 
Steilküsten, bedingt durch Erosions- und Überflutungsereignisse, 

3.  die besonderen Bedingungen des Wasserhaushalts und die natürliche Bodenbeschaffenheit,  
4.  wichtige Nahrungs-, Mauser-, Rast- und Überwinterungsgebiete für Wat- und Wasservögel, 
5.  die Eigenart, Vielfalt und Schönheit dieses Gebietes und sein naturraumtypisches 

Landschaftsbild sowie das Gebiet auch aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen und 
heimatkundlichen Gründen 

6.  die strukturreichen Waldflächen mit einem hinreichenden Anteil an Alt- und Totholz sowie 
Habitatbäumen, 

7.  die naturnahe und kulturhistorisch geprägte Strandwalllandschaft mit Salzwiesen, Feucht- und 
Nasswiesen sowie artenreichem magerem Grünland, 

8.  die Flachwasserzonen mit Seegraswiesen und sonstigen marinen Makrophytenbeständen, 
Windwatten, sublitoralen Sandbänken der Ostsee, Riffen, Muschelbänken und Blockfeldern, 

9.  die Ringsbergerau und die Königsau sowie  
10.  das mesophile, arten- und strukturreiche Dauergrünland im Steilküstenbereich  
zu erhalten, zu schützen und hinsichtlich der Nummern 6 bis 10 zusätzlich zu entwickeln sowie 11. die 
in Anlage 2 Nummer 1 genannten Lebensraumtypen und Arten und die in Anlage 2 Nummer 2 
bezeichneten Vogelarten sowie deren Lebensräume zu erhalten oder einen günstigen 
Erhaltungszustand wiederherzustellen. 
 
 
Weiterhin sind für die Entwicklung im Stiftungsgebi et zu berücksichtigen: 

 
Vogelschutzgebiet DE 1123-401 „Flensburger Förde“: 
•  Erhalt des Gebietes als möglichst störungsfreier Überwinterungslebensraum für die Meeresenten, 

insbesondere für die Eiderenten und andere Tauchenten vom 15. Oktober bis 15. April;  
•  Erhalt des Gebietes als günstiger Nahrungslebensraum für Brut- und Rastvögel; 
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•  Entwicklung einer großflächig naturnahen Küsten-Niederung mit Brackwassereinfluss durch 
kontrollierte Vernässung und großflächige Beweidung, insbesondere im Bereich der Geltinger Birk 
als Lebensraum für Wasser,- Wiesen- und Röhrichtvögel; 

•  Erhalt des Gebietes als Brutlebensraum für Küsten- und Röhrichtvögel. 
 
Moorschutzprogramm des Landes Schleswig-Holstein 
 
Waldflächen: Handlungsgrundsätze für den Arten- und Lebensraumschutz in Natura 2000-
Waldgebieten der Schleswig-Holsteinischen Landesforsten AöR (SHLF) 
 
Naturwaldkulisse:  Erlass zur Naturwaldkulisse. 
 
Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Flensburger Förde“ 
31. März 1967 Amtsbl. Schl.-H./AAz S. 71 letzte Änderung: 19. September 2002, Kreisblatt Nr. 20 
 
WRRL:  Maßnahmen für die Fließgewässer Ringsbergerau und Königsau 
 
 
Landschaftsrahmenplan V, Kreise Nordfriesland und S chleswig-Flensburg, KfS Flensburg: 
 
Landschaftsentwicklung: 
Zu den gefährdetsten Lebensräumen der Küste gehören die Strandwälle. Auf etwa 18 Kilometer 

Länge ist dieser Biotoptyp im Kreis Schleswig-Flensburg erfasst worden. Allerdings ist ihr Zustand 
überwiegend schlecht.  

Sogenannte Höfts entstehen durch staffelförmige Ablagerung von mehreren Strandwällen. Dies kann 
bei geeigneten Strömungs- und Tiefenverhältnissen zu deltaförmig seewärts wachsenden 
Strandwall-Landschaften führen. Charakteristisch ist ein Wechsel von flachen Wällen und zum Teil 
vermoorten Mulden / Senken. Am besten ausgebildet ist das Höftland bei Bockholm. Darüber 
hinaus sind derartige Höftländer auch vor- und frühgeschichtlich von besonderem Interesse. 

Bezeichnend für die zur Ostsee entwässernden Bäche ist der hohe Anteil von Bachschluchten (in 
etwa 80 Prozent der erfassten Bachabschnitte sind als Biotoptyp genannt). Diese sind häufig noch 
relativ naturnah und mit dichten, feuchten, schluchtwaldartigen Buchen-, Eschenbeständen 
bestockt. Teilweise verlaufen sie in größeren Waldgebieten.  

 
Ostseeküste: Durch § 11 LNatSchG ist der Gewässer- und Erholungsschutzstreifen an Gewässern 
erster Ordnung sowie Seen und kleineren Gewässern mit einer Größe von mehr als ein Hektar 
festgesetzt worden. 
 
Schwerpunkte für Tourismus und Erholung mit entsprechendem Ausbau der touristischen Infrastruktur 
stellen die nordfriesischen Nordseeinseln sowie St. Peter-Ording und die Ostseeküste mit der Schlei 
und der Flensburger Förde dar.  
Für den Wandertourismus sind insbesondere die Europäischen Fernwanderwege E1 (Nordschweden - 
Italien) und E6 (Schweden -Kroatien) sowie der Wanderweg Schlei-Eider-Elbe von Bedeutung.  
Besondere Bedeutung für Tourismus, Erholung und Sport haben darüber hinaus die Sportboothäfen 
an der Nord- und Ostsee, an der Schlei und der Eider.  
 
Landschaftliche Leitbilder für die Ostseeküste, Auswahl:  
•  Artenreiche natürliche Lebensgemeinschaften der Ostsee in Flachwasserbuchten und 

Flachgründen 
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•  Naturnahe Biotopkomplexe im Übergangsbereich von der offenen Ostsee bis ins Hinterland mit 
Strand, Strandwällen, Steilküste, Küstenwäldern sowie naturnahen Strandseen und extensiv 
genutzten Salzwiesen 

•  Natürlich ablaufende Küstendynamik einschließlich größerer Überflutungsräume in 
Flachküstenabschnitten 

 
Gebiete mit besonderer Eignung zum Aufbau eines Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems (BVS) 
In diesen Gebieten sind Flächenankäufe für Naturschutzzwecke und sonstige Maßnahmen des 

Naturschutzes besonders zu fördern, um die Flächen langfristig zu sichern und als naturbetonte 
Lebensräume zu entwickeln. Sie eignen sich damit auch in besonderem Maße für die Einrichtung 
eines Ökokontos. 

Biotoperhaltung: Von besonderer Bedeutung im Planungsraum sind: ostseeküstentypische Lebens-
räume, Noore und Uferbereiche der Schlei, naturnahe Bäche, Laubwälder und Seen Angelns.  

Flächenankauf: 

Auf vielen Flächen ist die Wiederherstellung natürlicher oder halbnatürlicher Verhältnisse mit den 
dazugehörigen dynamischen Prozessen (z.B. Überschwemmungen) Ziel von Naturschutz-
maßnahmen. Dies gilt im Planungsraum V insbesondere für die Küstenräume und Niederungen. 

 

Eine Ausweisung als Naturschutzgebiet soll mit zweiter Priorität für das „Höftland Bockholmwik“ und 

angrenzende Steilküsten (II)“ erfolgen. Größe ca. 360 Hektar. 
•  Erhalt und Entwicklung des sehr gut erhaltenen Teils eines weitgehend geschlossenen 

Küstenökosystems einschließlich des „Höftlandes” 
•  Erhalt und Entwicklung des einzigen Beispiels einer breit angelegten, aktiven Steilküste im 

nördlichen Schleswig-Holstein. 
 
Erweiterung des Landschaftsschutzgebietes „Flensburger Förde”: mit den Gemeinden Wees, 

Munkbrarup, Ringsberg, Langballig, Husby, Maasbüll, Grundhof, Dollerup, Quern, Steinbergkirche, 
Steinberg, Gelting, Pommerby, Kronsgaard und Hasselberg. 

 
Geotope: Einige Geotoptypen wie Steilküsten, Strandwälle, Dünen und Bachschluchten unterliegen 

bereits dem gesetzlichen Schutz gemäß § 15a LNatSchG. 
 
Schutzwürdige Bodenformen: Lockersyrosem aus Dünensand (Weißdüne), Regosol aus Dünensand 

(Braun-/Graudüne), Lockersyrosem-Gley aus Strandwallsand (Küste) und Niedermoor aus 
Niedermoortorf (Küste). 

 
Vertrags-Naturschutz: Raum um Glücksburg: Auch im Raum um Glücksburg wird der 

Amphibienschutz gefördert. Die Schwerpunktbereiche 540, 541, 544 und 545 des Schutzgebiets- 
und Biotopverbundsystems liegen teilweise innerhalb dieser Flächen. 

 
Amphibienschutzmaßnahmen:  
1. In Zukunft sollte die Anlage größerer Flachgewässer bevorzugt gefördert werden. Als Mindestgröße 

werden 1000 Quadratmeter vorgeschlagen. 
2. Es sollten nur Gewässer angelegt werden, bei denen die Aufrechterhaltung eines für Amphibien 

langfristig geeigneten Zustandes gesichert ist. Hierzu ist zum Beispiel eine extensive 
Uferbeweidung geeignet. 

3. Da insbesondere frühe Sukzessionsstadien von künstlich angelegten Gewässern für Amphibien 
besonders wertvoll sind, sollte bei fortgeschrittener Verlandung und Beschattung wieder künstlich 
eingegriffen werden, sofern nicht andere Schutzbelange dem entgegenstehen. 
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4. Gewässerneuanlagen sollten in allen schleswig-holsteinischen Naturräumen erfolgen. 
Insbesondere scheinen die Sandergebiete der Geest und Bereiche entlang der Ostseeküste 
bislang noch unzureichend berücksichtigt. 

 
Neuwaldbildung: Auch der Naturraum Angeln hat für die zukünftige Neuwaldbildung eine Bedeutung. 

Geeignete Gebiete sind hier jedoch kleinräumiger. 
 
Rohstoffgewinnung: In der Nähe der Naturschutzgebiete sowie der Gebiete, die die Voraussetzungen 

einer Unterschutzstellung nach § 17 LNatSchG erfüllen, von Waldflächen sowie gesetzlich 
geschützten Biotopen (§ 15a LNatSchG, zum Beispiel Moore, Sümpfe, Brüche, Nasswiesen, 
Dünen, Trockenrasen) darf der Abbau nur zugelassen werden, wenn der Eingriff zu keiner 
dauerhaften Beeinträchtigung der genannten Gebiete und Landschaftsteile führt. 

 

 

Zusammenfassung der naturschutzrechtlichen Vorgaben : 
Die genannten fachlichen und naturschutzrechtlichen Vorgaben stellen die Erhaltung und die 
Entwicklung hochwertiger Niederungs- und Küstenlandschaften im Bereich Bockholmwik mit 
dem Höftland, den Steilküsten und der naturnahen Küste in den Vordergrund. Die offene 
Küstenlandschaft des Höftlandes mit dem Grünland, den Strandwällen, den Dünen und dem 
Strand soll erhalten und möglichst großflächig naturschutzfachlich hochwertig entwickelt 
werden. Dazu gehört eine natürliche Uferdynamik und ein naturnahes Wasserregime. Ziel ist 
es, die künstliche Entwässerung des Höftlandes zu beenden und die Auen frei auslaufen zu 
lassen. Es würden sich Komplexe der trockenen Strandwalllebensräume mit feuchten 
Senken und Flachgewässern ausbilden. Auf niedrig gelegenen Flächen würde bei 
Hochwasser der Ostsee einströmendes Salzwasser zur Entwicklung von Salzgrünland 
führen.  

Entlang der beiden Bachtäler Ringsbergerau und Königsau soll im Offenland ein Verbund 
hochwertiger Komplexlebensräume aus mesophilem Magergrünland, Feuchtgrünland, 
Quellbereichen und Kleingewässern hergestellt werden, etwa wie bei Siegumlund.  

Die Waldbereiche des Stiftungsgebiets sind auf den jeweils sehr verschiedenen Standorten 
naturnah weiterzuentwickeln. Der Anteil von Alt- und Totholz der dort standorttypischen 
Laubbaumarten soll erhöht werden 

Für wandernde Tiere und Arten der Komplexlebensräume sollen die Funktionsbeziehungen 
zwischen den verschiedenen Offenlandbereichen untereinander und zu den Waldflächen 
verbessert werden. Scharfe Waldgrenzen sind möglichst aufzulösen. 

Eine extensive Pflegenutzung aller Offenlandflächen des Stiftungsgebiets ist notwendig. Die 
touristische Nutzung der Wege durch die Wälder und an der Küste ist weiterhin möglich. 
 

 

4.2 Leitbild für den SLEP „Bockholmwik“ 

Die Flächen liegen im Höftland und den Küstenwäldern bei Bockholmwik sowie entlang von 
Ringsberger- und Königsau. Die Entwicklung verläuft nach den Vorgaben des FFH-
Managementplans für Bockholmwik und des dortigen Naturschutzgebiets. Die Flächen sind 
Teil eines naturnahen Küstenabschnitts an der südlichen Flensburger Förde. 
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Das niedrig gelegene unabgedeichte Höftland wird durch eine extensive Grünalandnutzung 
offen gehalten. Die Pflege erfolgt überwiegend über robuste Weidetiere. Es haben sich 
hochwertige Komplexlebensräume vom Strand über die Weiß- und Graudünen bis in die alte 
wellige Strandwall-Landschaft ausgebildet. Die künstliche Entwässerung des Höftlandes 
über Stichgräben und Düker wurde zugunsten eines naturnahen Wasserabfluss über die 
randlich gelegenen Auen (Ringsbergerau und Königsau) eingestellt. Zwischen den trockenen 
Strandwällen liegen feuchte Senken und temporäre Flachgewässer. Durch den Rückbau der 
Zäune und die großflächige küstenparallele Pflegenutzung hat sich dort eine naturnahe 
küstentypische Vegetation ausgebildet. 

Die beiden randlichen Auen münden frei in die Flensburger Förde. Bei Hochwasser dringt 
Salzwasser in die niedrigen Bereiche des Höftlandes ein. Es haben sich Bestände mit 
Salzgrünland und Brackröhrichten entwickelt. 

Die Holznutzung in den Waldbeständen oberhalb des Höftlandes wurde eingestellt. Es 
haben sich naturnahe Laubholzbestände mit Alt- und Totholz gebildet. Entsprechend der 
Boden- und Nährstoffverhältnisse gibt es fließende Übergänge zwischen trockenen 
strukturreichen Hochwäldern mit Eichen und Buchen zu den Feucht- und Quellwäldern im 
Hang und am Hangfuß. Teils haben sich in Senken Bruch- und Moorwälder ausgebildet. 

Die Quellbestände in den Wäldern und am Hangfuß haben sich durch die Verlandung 
ehemaliger Gräben naturnäher entwickelt. Teils liegen die Quellbereiche am Hangfuß und 
die Randgehölze im extensiv genutzten Weideland, sodass sich lange Grenzlinien zwischen 
dem Wald und dem Offenland gebildet haben.  

Oberhalb des Höftlands haben sich entlang der Ringsbergerau und der Königsau 
Offenlandflächen durch eine extensive Weidenutzung zu strukturreichen Lebensräumen mit 
mesophilen Grünlandbeständen, Einzelgehölzen und angelegten Kleingewässern entwickelt. 
Die Auen wurden dort weitgehend renaturiert und haben sich naturnah entwickelt. 

Das Gebiet ist weiterhin für die Naherholung erschlossen, erlebbar und kann am Fördeufer 
sowie über verschiedene Wanderwege durchwandert werden.  

Es haben sich typische Pflanzenarten der Küste, des Höftlandes und der Wälder 
angesiedelt. Zielarten der Küstenlebensräume und des Hügellandes wie Kreuzkröte, 
Laubfrosch und Neuntöter haben dauerhafte Bestände aufgebaut.  

Auf die vorkommenden Pflanzen- und Tierarten sowie die Entstehung und die Dynamik der 
Küstenlebensräume werden die Besucher u.a. durch Schautafeln hingewiesen. 
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5 Zielkonzept 

Die Erstellung des Zielkonzepts erfolgt auf der Grundlage der in Kapitel 2.1 aufgeführten 
Einbindungen in die naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse sowie dem Status quo der 
Biodiversität (Kapitel 3), der Leitbilddiskussion mit Vertretern der Stiftung Naturschutz und 
dem LLUR, den Empfehlungen der vorliegenden Gutachten (Tabelle 5 und Tabelle 10) sowie 
aufgrund der Erkenntnisse einer fachgutachterlichen Begehung des Gebiets. Neben der 
Biodiversität rücken auch die möglichen Ökosystemdienstleistungen des Stiftungslands in 
den Fokus des Konzepts. 
Die Entwicklung der Ziele und die Ableitung der Maßnahmenvorschläge erfolgt nach rein 
naturschutzfachlichen Gesichtspunkten. Die Umsetzbarkeit der Maßnahmen wird von der 
Stiftung festgestellt. Ggf. daraus resultierende Änderungen der Ziele oder Maßnahmen 
müssen nachträglich eingepflegt werden. 

5.1 Zielkonzept Biodiversität 

In einem ersten Schritt werden untereinander gleiche oder ähnliche Zielflächen des Gebiets 
abgegrenzt und einer von acht möglichen Ziellandschaften (Zielebene 1) zugeordnet. Es 
folgt eine weitere Differenzierung der Ziele (Zielebene 2) für jede einzelne Fläche. 
Die räumliche Abgrenzung der Ziellandschaften ist in Karte 3 (Zielkonzept) dargestellt. 
Die Flächen für jeweils unterschiedliche Ziellandschaften sind in Tabelle 12 differenziert. Die 
Entwicklungsziele sind textlich beschrieben und in Tabelle 13 aufgeführt, versehen mit den 
dort vorgesehenen Ziel-Lebensraum und –biotoptypen sowie den artenschutzrechtlich 
relevanten Arten und weiteren spezifischen (Arten-)gilden. 
 
 

Tabelle 12: räumliche Gliederung für das Zielkonzep t  

Teilgebiet  Bezeichnung des Teil gebiets  

BW-01 Küstenniederung Bockholmwik 

BW-02 Küstenwald Bockholmwik 

BW-03 Talraum der Königsau 

BW-03 Talraum der Ringsbergerau 

Das SLEP-Gebiet „Bockholmwik“ wird in vier Teilgebiete untergliedert, die Beschreibungen 
erfolgen einzeln für diese Räume und die darin liegenden Teilflächen. 
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5.1.1 Teilgebiet BW-01: Küstenniederung Bockholmwik 

Teilgebiet: BW-01: Küstenniederung Bockholmwik 
Östlich der Ortslage und des Sportboothafens von Bockholmwik liegt die naturnah 
strukturierte Küstenniederung. Es handelt sich um eine nacheiszeitlich entstandene 
Strandwall-Landschaft, die als typisches Höftland ausgebildet ist. Die Küstenniederung 
erstreckt sich vom Ufer der Förde bis zum Fuß der ehemaligen Steilküsten, die bei etwa zwei 
Meter Höhe über NN beginnt. Der Bereich bis etwa zwei Meter Höhe wird von zahlreichen 
küstenparallelen alten Strandwällen und dazwischen liegenden Senken geprägt. Am Rande 
des Höftlands liegen die Mündungsbereiche der Ringsbergerau und der Königsau. Beide 
Bäche entwässern durch breite eiszeitliche Talräume in die Förde. 

Bei den Stiftungsflächen in der Küstenniederung handelt es sich um mehrteilige Flächen des 
offenen, durch Grünland geprägten Höftlands von etwa 12 Hektar inklusive der niedrig 
gelegenen Mündungsbereiche der Königsau und um mehrteilige Quell- und 
Bruchwaldbereiche von fünf Hektar Größe am Fuß unterhalb der ehemaligen Steilküsten. 

Ziel ist es, den naturnahen Charakter der Küstenlandschaft zu erhalten und die Qualität der 
natürlich besiedelten Lebensräume zu verbessern. Dazu soll das charakteristische 
Wasserregime der Küstenniederung wieder hergestellt werden inklusive der Möglichkeit von 
Überflutungen durch Ostseehochwasser, der Etablierung von Stauwassersenken und der 
Restitution der Quellen und Quellhänge.  

Das Offenland soll erhalten und die Besiedlung mit küstentypischen Arten gefördert werden. 
Die Quell- und Bruchwälder sollen erhalten und ggf. wieder vernässt werden. 

Die Niederung kann durch das Verschließen von Gräben und der künstlichen 
Strandwalldurchbrüche mit den Dükern sowie durch die Öffnung des Mündungsbereichs der 
Königsau vernässt werden.  

Gezielte Artenschutzmaßnahmen können für Pflanzen, Vögel und Amphibien durchgeführt 
werden. 

BW-01 Teilgebiet: BW-01: Küstenniederung Bockholmwik 
Lok-Diff Lokale Differenzierung Zielebene 1 Zielebene 2 
BW-01-01 Offene Strandwall-Landschaft K OE 
BW-01-02 Mündungsbereich der Königsau K KW 
BW-01-03 Quell- und Bruchwälder K WS 

 
 

5.1.1.1 BW-01-01, Offene Strandwall-Landschaft 

BW-01-01, Offene Strandwall -Landschaft  
Zielebene 1:  Küstenl andschaft  Zielebene 2:  Extensivgrünland mittlerer 

Standorte 

Das Höftland wird von alten, flachen Strandwällen und dazwischen liegenden Senken geprägt. Es ist 
durch Gräben und Zäune parzelliert, wird künstlich entwässert und als Weidegrünland genutzt. Es 
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gibt gut entwickelte Restbestände artenreicher Magerrasen- und Feuchtgrünlandbestände. 
Kleinflächig gibt es quellige und vermoorte Bereiche. 

Ziel ist es, die offene Küstenniederung zu erhalten, die charakteristischen Grünlandkomplexe des 
Höftlands artenreicher zu entwickeln und das Wasserregime wieder naturnah zu gestalten.  

Das Höftland sollte mit einer naturverträglichen Grünlandnutzung ohne Düngung großflächig 
zusammenhängend entwickelt werden. Die Parzellierung durch Zäune sollte aufgehoben werden. 
Lediglich hochwertige Einzelbäume und Baumgruppen bräuchten einen gesonderten Schutz zum 
Erhalt dieser markanten Geländestrukturen. Das Wasserregime sollte durch den Verschluss von 
Drainagen und Gräben, insbesondere durch den Verschluss der Düker, naturnäher gestaltet werden. 
Dazu können flache Verwallungen zwischen den Strandwällen angelegt und Quellgräben 
verschlossen werden. Kleingewässer und verlandete Senken zwischen den alten Strandwällen 
sollten vernässt und durch flaches Ausschieben wieder hergestellt werden.  

Leitarten für die Entwicklung des Höftlandes sind Neuntöter, Kreuzkröte und Sumpfschrecke sowie 
charakteristische Magerkeits- und Feuchtzeiger des mesophilen Grünlands. 

Für die Artengruppen können spezielle Biotop- und Fördermaßnahmen durchgeführt werden. Auch 
eine gezielte Ansiedlung von beispielsweise Kreuzkröte oder seltenen Pflanzenarten kann 
durchgeführt werden. Die von den Dünen nahe der Küste auf das Weideland vordringenden 
Neophyten wie die Kartoffelrose sollten gezielt bekämpft werden. 

Es ist im Höftland mit der Besiedelung weiterer als zur Zeit bekannter, seltener Arten zu rechnen. 
Daher sollten Spezialgutachten zur Besiedlung von z.B. Fledermäusen, Schmetterlingen oder 
Schnecken wie den FFH-Arten (Windelschnecken) eingeholt werden. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
01.07.02 Schließen / Entfernen von Gräben 
01.10.02 Pflege von Baumgruppen, Einzelbäumen, Gebüschen 
01.11.05 Beseitigung von Zäunen 
04.01 Erhaltung und Rückführung des natürlichen Wasserregimes 
04.01.02 Anlage / Entwicklung von Retentionsflächen 
04.01.06 Anlage von Verwallungen 
04.01.09 Quellregeneration  
04.01.10 Aufhebung von Drainagen / Flächenentwässerung 
04.04.13 Wiederherstellung von Kleingewässern 
04.09.03.01 Sicherung der natürlichen Dynamik an Strand- / Dünenlebensräumen 
06.02 Besucherlenkung / Regelung der Freizeitnutzung 
06.02.06 Anlage von Beobachtungseinrichtungen / Aussichtspunkten / Hides 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.09.03 Zurückdrängen / Beseitigen von Neophyten 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
12.01.01.05 Anlage von Kleingewässern 
12.01.04 Aufbringen von Mähgut anderer Flächen 
12.04.05 Offenlegung von verfüllten Quellen und Kleingewässern 
22 Erstellung von Spezialgutachten 
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Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.1.2 BW-01-02, Mündungsbereich der Königsau 

BW-01-02, Mündungsbereich der Königsau  
Zielebene 1:  Küstenl andschaft  Zielebene 2:  Salzwiese  

Im Mündungsbereich der Königsau liegt eine große wenig strukturierte Niederung, die durch die 
begradigte und eingezäunte Au in zwei Teile getrennt wird. Im südlichen Bereich nahe vom Wald gibt 
es Quellbereiche und Feuchtgrünlandbestände. Am Fördeufer gibt es einen Weideübergang für die 
Rinder. Ab dort ist die Königsau verrohrt und fließt durch einen Düker (mit Rückschlagklappe) in die 
Flensburger Förde. 

Ziel ist es, die Königsau wieder frei in die Förde münden zu lassen und damit auch Überflutungen 
durch salziges Ostseewasser in der als Grünland genutzten Niederung zuzulassen.  

Die Königsau sollte im Mündungsbereich entrohrt werden und eine freie dynamische Uferentwicklung 
der Au in der Küstenniederung zugelassen werden. Die Zäune an der Au sollten entfernt und nur 
einzelne Übergänge oder flache Furten für die Rinder gestaltet werden. Durch eine flache und kurze 
Verwallung am Westrand sollte der Einfluss der zu erwartenden Überflutungen mit Salzwasser auf 
die Niederung direkt an der Au beschränkt werden. Der Abfluss der Au und ggf. der Überflutungen 
sollte eigendynamisch erfolgen, ohne dass der Strandwall oder die Spülsäume geräumt werden. Im 
Strandbereich ist eine Besucherlenkung durch eine Querung der Au erforderlich, damit die Besucher 
dort im Strandbereich bleiben können. 

Hauptziele sind die Entwicklung von Komplexlebensräumen mit Salzgrünland, Feuchtgrünland und 
Quellbereichen. Insbesondere die Entwicklung von Salzgrünland kann durch das Einbringen von 
Zielarten gefördert werden. Ggf. können Artenschutzmaßnahmen für Fische durchgeführt werden. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
01.11.05 Beseitigung von Zäunen 
04.01 Erhaltung und Rückführung des natürlichen Wasserregimes 
04.01.02 Anlage / Entwicklung von Retentionsflächen 
04.01.06 Anlage von Verwallungen 
04.01.09 Quellregeneration  
04.01.10 Aufhebung von Drainagen / Flächenentwässerung 
04.04 Gewässerrenaturierung 
04.04.01 Durchgängigkeit herstellen 
04.04.05 Entrohrung 
04.04.08 Schaffung eines naturnahen Gewässerverlaufs 
04.04.12 Eigendynamische Ausuferung, Verlagerung zulassen 
04.06.01 Einstellung der Gewässerunterhaltung 
04.09.03.01 Sicherung der natürlichen Dynamik an Strand- / Dünenlebensräumen 
04.09.06 Einstellung baulicher Eingriffe im Küstenschutz 
06.02 Besucherlenkung / Regelung der Freizeitnutzung 
11.05 Artenschutzmaßnahmen „Fische / Rundmäuler“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
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Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.1.3 BW-01-03, Quell- und Bruchwälder 

BW-01-03, Quell - und Bruchwälder  
Zielebene 1:  Küstenl andschaft  Zielebene 2:  Sumpf -/Bruchwald  

Im Bereich der Küstenniederung bis zwei Meter Höhe über dem Meeresspiegel sind entlang des 
ehemaligen Steilufers Quell- und Bruchwälder ausgebildet. Sie werden von Hangdruckwasser 
gespeist, teils sind kleine gehölzarme Quelltöpfe vorhanden. Der feuchte, teils moorige Boden fällt 
flach zum Höftland ab und ist in der Regel von alten, oft verfallenen Gräben durchzogen. Die 
Bruchwälder sind insgesamt naturnah strukturiert und artenreich besiedelt. Die Wälder sind für die 
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Naturwaldkulisse des Landes gemeldet. 

Ziel ist es, die Quell- und Bruchgehölze zu erhalten und die Entwicklung naturnaher Strukturen sowie 
alter Gehölze zu fördern.  

Eine Nutzung des Holzes der Quell- und Bruchwälder sollte nicht mehr stattfinden. Die Gräben 
sollten weiter verfallen oder ggf. von Hand verschlossen werden. In den naturnah entwickelten 
Beständen sollte eine ungestörte Entwicklung stattfinden und sich langfristig ein hoher Anteil an Alt- 
und Totholz einstellen. Im Übergangsbereich zum offenen Höftland sollten lichte Strukturen am 
Waldrand geschaffen werden. Dazu ist eine Beweidung der Waldrandbereiche notwendig, damit die 
Weidezäune, wie teils dort schon üblich, etwa 10m im Wald verlaufen können.  

Code SH 02.01.04 Naturwald / Einstellung der Waldnutzung 
02.03 Wiederherstellung eines naturnahen Wasserhaushalts 
02.04 Schaffung / Erhalt von Strukturen im Wald 
02.04.01 Erhöhung des Altholzanteils 
02.04.02 Erhöhung des Totholzanteils 
02.04.09 Schaffung von Waldrandstrukturen 
02.06.04 Waldweide 
15.01 Ungestörte Entwicklung 
15.02 Zulassen von katastrophalen Ereignissen 
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Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.2 Teilgebiet BW-02: Küstenwald Bockholmwik 

Teilgebiet BW-02: Küstenwald Bockholmwik 
Im Bereich des Förderufers liegt oberhalb von 2mNN eine ausgedehnte Waldlandschaft auf 
den nährstoffreichen Böden der Jungmoräne. Es handelt sich um alte Laubgehölze, Hang- 
und Steilküstenwälder sowie um Anpflanzungen und Knicksäume mit alten breitkronigen 
Bäumen. In den Wäldern gibt es nasse Senken, die gelegentlich Wasser führen oder 
vermoort sind. Die Wälder trennen die Küstenniederung mit dem Hölftland von dem 
agrarisch geprägten Hinterland ab. 

Ziel ist es, die Waldstandorte zu erhalten und die Gehölze an ihren jeweiligen Standorten 
naturnah zu entwickeln.  

Eine Nutzung der standorttypischen Laubgehölze sollte nicht mehr erfolgen. Einzelne 
Nadelbäume und standortfremde Gehölze sollten eingeschlagen werden. Langfristig kann 
der Holzeinschlag auf die Verkehrssicherung an Wegen begrenzt werden. Der Boden kann 
durch das Verschließen einzelner Waldgräben etwas vernässt werden.  

Gezielte Artenschutzmaßnahmen können für Fledermäuse und Vögel durchgeführt werden.  

 
BW-02 Teilgebiet BW-02: Küstenwald Bockholmwik 
Lok-Diff Lokale Differenzierung Zielebene 1 Zielebene 2 
BW-02-01 Steilküstenwald W WT 
BW-02-02 Laubwald-Anpflanzung W WL 
BW-02-03 Hangwald W WT 
BW-02-04 Moorsenke W WS 
 

 
 

5.1.2.1 BW-02-01, Steilküstenwald 

BW-02-01, Steilküstenwald  
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Zielebene 1:  Waldl andschaft  Zielebene 2:  Schlucht - und Hangmischwald  

Teile der Steilküste an der Flensburger Förde liegen nicht direkt am Fördeufer, sondern sind durch 
Schwemmland wie die Strandwalllandschaft des Höftlandes, von dem Einfluss des Ostseewassers 
getrennt. Diese inaktiven Kliffs sind häufig naturnah bewaldet und mit strukturreichen Altgehölzen 
bestanden. Ein Teil des alten bewaldeten Kliffs gehört zu den Stiftungsflächen und ist Teil eines 
langen, naturnah bestockten, alten, inaktiven Kliffs. Diese Waldbereiche sind für die 
Naturwaldkulisse des Landes gemeldet. 

Ziel ist es, den Waldstandort auf dem alten Kliff zu erhalten und die Gehölze naturnah weiter zu 
entwickeln.  

Strukturreiche, breitkronige und vielästige Bäume sowie alle Bäume mit möglichen Höhlen sind zu 
erhalten und ohne Nutzung altern zu lassen, um den Anteil an Alt- und Totholz zu erhöhen. 
Lichtungen, die durch Brüche oder Rutschungen am Hang entstehen, sollen einer 
Selbstbestockung überlassen bleiben. Kahlstellen oder Rutschungen im Kliff sind als natürliche 
Bestandteile zu belassen. 

Hauptzielgruppe der Kliffgehölze sind Fledermäuse, Wald- und Gehölzvögel.  

Code SH 02.01.04 Naturwald / Einstellung der Waldnutzung 
02.02.01.02 Förderung der Naturverjüngung standortgerechter heimischer 
Baumarten 
02.04 Schaffung / Erhalt von Strukturen im Wald 
02.04.01 Erhöhung des Altholzanteils 
02.04.02 Erhöhung des Totholzanteils 
15.01 Ungestörte Entwicklung 
15.02 Zulassen von katastrophalen Ereignissen 
15.04 Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten 
 

 
Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.2.2 BW-02-02 Laubwald-Anpflanzung 

BW-02-02 Laubwald -Anpflanzung  
Zielebene 1:  Waldl andschaft  Zielebene 2:  Standortgerechter Laubwald  

Auf einer ehemaligen, intensiv genutzten Ackerfläche oberhalb des Steilufers liegt eine etwa sechs 
Hektar große junge Anpflanzung. Die Fläche wird von hohen Waldrandbäumen und breitkronigen 
Knickgehölzen gesäumt und ist eingezäunt. Es wurden Initialpflanzungen mit standorttypischen 
Laubgehölzen vorgenommen, die zur Zeit 2-3 Meter hoch sind und noch keinen vollständigen 
Kronenschluss aufweisen. Zwischen den Bäumen ist eine ruderale Staudenflur ausgebildet. Am 
Südrand gibt es eine Zuwegung und einen Weg am Knickrand. Die noch junge Anpflanzung ist für 
die Naturwaldkulisse des Landes gemeldet. 

Ziel ist es, die angepflanzten Gehölze naturnah zu entwickeln und langfristig einen standortgerechten 
Laubwald mit Alt- und Totholz aufkommen zu lassen.  

Die angepflanzten Bäume sollten ohne Nutzung zu einem geschlossenen Wald aufwachsen. Ein 
Holzeinschlag sollte unterbleiben und kann sich auf die Verkehrssicherung am Weg beschränken. 
Ggf. kann eine Auflichtung erfolgen, um gewünschte Zielbaumarten wie die Eiche zu fördern und 
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lichte Innensäume zu schaffen. Mögliche Kalamitäten sollten zugelassen werden. Mittelfristig sollten 
die Zäune entfernt werden. 

Hauptzielgruppe der Anpflanzung sind Fledermäuse und Gehölzvögel.  

Code SH 01.11.05 Beseitigung von Zäunen 
02.01.04 Naturwald / Einstellung der Waldnutzung 
02.02.01.02 Förderung der Naturverjüngung standortgerechter heimischer 
Baumarten 
02.04 Schaffung / Erhalt von Strukturen im Wald 
02.04.01 Erhöhung des Altholzanteils 
02.04.02 Erhöhung des Totholzanteils 
15.02 Zulassen von katastrophalen Ereignissen 
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Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.2.3 BW-02-03, Hangwald 

BW-02-03, Hangwald  
Zielebene 1:  Waldl andschaft  Zielebene 2:  Schlucht - und Hangmischwald  

Teile der ehemals von der Ostsee angeschnittenen Moräne liegen nicht direkt am Fördeufer, sondern 
sind von Schwemmland wie der Strandwalllandschaft des Höftlandes getrennt. Dort sind inaktive, 
meist bewaldete Kliffs sowie im Bereich der Bachschluchten breitere Hangwälder ausgebildet. Die 
Hangwälder sind weniger steil, aber häufig ebenfalls naturnah bewaldet und mit strukturreichen 
Altgehölzen bestanden. In den Hangwäldern gibt es starke standörtliche Unterschiede mit trockenen, 
mageren Kuppen, Seitenbächen, Senken und Quellbeständen. Die Hangwälder sind für die 
Naturwaldkulisse des Landes gemeldet. 

Ziel ist es, die naturnahen Waldstandorte der Hangwälder zu erhalten, die natürlichen standörtlichen 
Unterschiede zu fördern und die Gehölze naturnah weiterzuentwickeln.  

Strukturreiche, breitkronige und vielästige Bäume sowie alle Bäume mit möglichen Höhlen sind zu 
erhalten und ohne Nutzung altern zu lassen, um den Anteil an Alt- und Totholz zu erhöhen. 
Lichtungen, die durch Windbrüche am Hang entstehen, sollen einer Selbstbestockung überlassen 
bleiben. Gräben an Senken und Quellen sind zu verblocken. 

Hauptzielgruppe der Hanggehölze sind Fledermäuse, Wald- und Gehölzvögel sowie auch Tag- und 
Nachtgreife mit größeren Aktionsradien. Für diese Arten können gezielte Maßnahmen des Biotop- 
und Artenschutzes durchgeführt werden.  

Optional kann der Waldrand an die angrenzende Weide mit dem Quellgrünland angeschlossen 
werden, um lichtere Waldrandstrukturen entstehen zu lassen. Die Weidegrenze würde dann, je nach 
Relief, etwa 10m in den Waldbestand verlegt werden. 

Code SH 02.01.04 Naturwald / Einstellung der Waldnutzung 
02.02.01.02 Förderung der Naturverjüngung standortgerechter heimischer 
Baumarten 
02.03 Wiederherstellung eines naturnahen Wasserhaushalts 
02.04 Schaffung / Erhalt von Strukturen im Wald 
02.04.01 Erhöhung des Altholzanteils 
02.04.02 Erhöhung des Totholzanteils 
02.04.09 Schaffung von Waldrandstrukturen 
02.06.04 Waldweide 
04.01 Erhaltung und Rückführung des natürlichen Wasserregimes 
11.01 Artenschutzmaßnahmen „Säugetiere“ 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
15.01 Ungestörte Entwicklung 
15.02 Zulassen von katastrophalen Ereignissen 
 



Zielkonzept 

GGV / Heiko Grell 2014 29 

 

 
Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.2.4 BW-02-04, Moorsenke 

BW-02-04, Moorsenke  
Zielebene 1:  Waldl andschaft  Zielebene 2:  Sumpf -/Bruchwald  

Im naturnahen Relief der bewaldeten Moränenlandschaft am Fördeufer gibt es neben Schluchten 
und Bächen auch Senken, die teils Wasser führen oder vermoort sind. Eine vermoorte Senke gehört 
zum Eigentum der Stiftung Naturschutz und liegt isoliert in der genutzten Waldlandschaft. Die Senke 
ist von einem Sumpfwald mit Weiden- und Birken sowie im Zentrum von einem naturnah 
entwickelten Zwischenmoor bestanden. Das isolierte, lichte Kleinstmoor wird teils von seltenen 
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Moorarten besiedelt. Es gibt Hinweise auf die Belastung mit Altlasten in der Moorsenke. 

Ziel ist es, die vermoorte Senke zu erhalten und den Standort inklusive der Arten des Moores und 
der nährstoffarmen Sümpfe naturnah weiterzuentwickeln.  

Zur Zeit sind dort keine Maßnahmen erforderlich. Ggf. kann der Wasserablauf blockiert werden, um 
einen naturnahen Wasserhauhalt herzustellen. 

Optional sollte ein Spezialgutachten zu den Altlasten und einer möglichen Beseitigung eingeholt 
werden. Diese sollte dann durchgeführt werden, ohne die hochwertigen Bestände zu gefährden. 

Code SH 02.03 Wiederherstellung eines naturnahen Wasserhaushalts 
04.01 Erhaltung und Rückführung des natürlichen Wasserregimes 
15.04 Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten 
22 Erstellung von Spezialgutachten 
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Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.3 Teilgebiet BW-03: Talraum der Königsau 

Teilgebiet BW-03: Talraum der Königsau 

Bei dem Talraum der Königsau handelt es sich um eine breite, nacheiszeitlich geprägte 
Schmelzwasserrinne, die zur Förde hin das Wasser des Hinterlandes abführt. Die schmale 
Königsau fließt offen durch den Talraum, ist aber teils begradigt. Randlich ist eine offene, 
landwirtschaftlich genutzte Moränenlandschaft mit teils steilen Hängen ausgebildet. Der 
Mündungsbereich der Königsau wird zum Teilgebiet der Küstenlandschaft gezählt. Zum 
Stiftungsland zählen etwa sechs Hektar Weideland an der Königsau bei Siegumlund. 

Ziel ist es, die offene, von Beweidung geprägte Hügellandschaft mit den Hanglagen an der 
Königsau zu erhalten und zu pflegen. Es sollen möglichst großflächig struktur-, arten- und 
blütenreiche mesophile Grünlandbestände mit vielen Kleinhabitaten entstehen. Die Qualität 
der Klein- und Flachgewässer ist zu erhöhen. Uferbereiche und Quellhänge sind naturnah zu 
entwickeln. Zielartengruppen sind Offenlandvögel, Amphibien, Reptilien und 
blütenbesuchende Insektenarten sowie spezifische Arten der Gewässer und des mesophilen 
Grünlands. 

Die Flächen sollen möglichst großflächig und zusammenhängend extensiv mit Rindern (und 
ggf. Pferden oder Schafen) beweidet werden. Zäune sind auf ein Mindestmaß zu begrenzen. 
Eine Ganzjahresbeweidung ist möglich. Einzelstrukturen auf dem Grünland wie 
Quellbestände, Ufer- und Pionierfluren sowie Kleingewässer sind zu erhalten und in ihrer 
Qualität zu verbessern. Das Aufkommen von Gehölzen auf dem Grünland ist durch die 
Beweidung zu begrenzen, ggf. können Gehölze eingeschlagen werden, um den 
Offenlandcharakter zu erhalten.  

Die Besucherlenkung ist gut geregelt, der Wanderweg und die übrigen Infrastrukturen sollten 
erhalten und gepflegt werden. 

Gezielte Artenschutzmaßnahmen z.B. für Amphibien und Pflanzen können durchgeführt 
werden. Eine Kombination der Anlage von Kleingewässern und dem Aufsetzen sandiger 
Kuppen mit dem Aushub sowie dem Abschieben von Oberboden ist fachlich sinnvoll. 
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BW-03 Teilgebiet BW-03: Talraum der Königsau 
Lok-Diff Lokale Differenzierung Zielebene 1 Zielebene 2 
BW-03-01 Weideland bei Siegumlund H HG 
BW-03-02 Quellhang Königsau H HG 
 

 
 

5.1.3.1 BW-03-01, Weideland bei Siegumlund 

BW-03-01, Weideland bei Siegumlund  
Zielebene 1:  Halboffene Landschaft  Zielebene 2:   Grünland -geprägtes 

Halboffenland 

Östlich von Siegumlund gibt es eine mehrteilige, von einem Wanderweg getrennte, extensiv 
beweidete Grünlandfläche auf dem stark hügeligen Relief an der Königsau. Die von Rindern 
beweideten Grünlandflächen werden von der Königsau, Baumreihen und Waldrandgehölzen 
umsäumt. Es wurden einige Kleingewässer neu angelegt oder restauriert sowie Senken vernässt. 
Der nährstoffreiche Standort wird erst wenige Jahre extensiv beweidet, die Vegetation des Grünlands 
ist noch hochwüchsig und verarmt. 

Ziel ist es, die offene, von Beweidung geprägte Hügellandschaft an der Königsau zu erhalten und zu 
pflegen. Es sollen möglichst großflächig struktur-, arten- und blütenreiche mesophile 
Grünlandbestände mit vielen Kleinhabitaten entstehen. Die Anzahl und Qualität der Klein- und 
Flachgewässer ist zu erhöhen. Die Uferbereiche an der Königsau und die vernässten Senken sind 
naturnah zu entwickeln. Zielarten sind Offenlandvögel wie Neuntöter, Feldlerche und Wiesenpieper 
sowie Laubfrosch, Kammolch, Ringelnatter, blütenbesuchende Insektenarten oder spezifische Arten 
der Kleingewässer und des mesophilen Grünlands. 

Die Flächen sollen möglichst großflächig und zusammenhängend extensiv mit Rindern (und ggf. 
Pferden oder Schafen) beweidet werden. Zäune sind auf ein Mindestmaß zu begrenzen. Eine 
Ganzjahresbeweidung ist möglich. Einzelstrukturen auf dem Grünland wie Quellbestände, Ufer- und 
Pionierfluren sowie Kleingewässer sind zu erhalten und können ggf. auch neu angelegt werden. Das 
Aufkommen von Gehölzen auf dem Grünland ist durch die Beweidung zu begrenzen, ggf. können 
Gehölze eingeschlagen werden, um den Offenlandcharakter zu erhalten. Die Ufer der Königsau 
sollen sich möglichst eigendynamisch und naturnah entwickeln dürfen. Ggf. kann der 
Gewässerverlauf renaturiert werden. 

Die Besucherlenkung ist gut geregelt, der Wanderweg und die übrigen Infrastrukturen sollten 
erhalten und gepflegt werden. 

Gezielte Artenschutzmaßnahmen für z.B. den Laubfrosch oder Schmetterlinge können durchgeführt 
werden. Durch eine Übertragung von Mahdgut kann die Entwicklung von mesophilem Grünland 
gefördert werden. Eine Kombination der Anlage von Kleingewässern und dem Aufsetzen 
vegetationsarmer Kuppen aus dem Aushub sowie dem Abschieben von Oberboden ist fachlich 
sinnvoll.  

Optional sollte das kleinflächige Abschieben von Oberboden als Maßnahme zur Optimierung von 
Pionierbiotopen erwogen werden. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.02 Nutzung als Mähweide 
01.02.03 Beweidung 
01.02.03.07 Ganzjahresbeweidung 
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04.01.10 Aufhebung von Drainagen / Flächenentwässerung 
04.04 Gewässerrenaturierung 
04.04.08 Schaffung eines naturnahen Gewässerverlaufs 
04.04.12 Eigendynamische Ausuferung, Verlagerung zulassen 
04.04.13 Wiederherstellung von Kleingewässern 
04.06.01 Einstellung der Gewässerunterhaltung 
04.07 Schaffung / Erhalt von Strukturen an Gewässern 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
11.05 Artenschutzmaßnahmen „Fische / Rundmäuler“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
12.01.01.05 Anlage von Kleingewässern 
12.01.04 Aufbringen von Mähgut anderer Flächen 
12.04.05 Offenlegung von verfüllten Quellen und Kleingewässern 
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Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.3.2 BW-03-02, Quellhang Königsau 

BW-03-02, Quellhang Königsau  
Zielebene 1:  Halboffene Landschaft  Zielebene 2: Grünland -geprägtes 

Halboffenland 

Östlich von Siegumlund liegt ein Teil des extensiv beweideten Grünlands auf einem Quellhang an 
der Königsau. Die schmale Fläche liegt zwischen der begradigte Au und dem naturnahen Wald und 
verbindet die Weideflächen bei Siegumlund mit den Weideflächen des Höftlandes. An der 
Verbindungsstelle ist eine Trift durch den Wald angelegt worden. Der Quellhang wird erst wenige 
Jahre zusammen mit dem größeren Teils des Weidelands bei Siegumlund extensiv beweidet. Die 
Vegetation des Quell-Grünlands ist noch überwiegend hochwüchsig und in Teilen verbracht. 

Ziel ist es, das offene, von Beweidung geprägte Quellgrünland an dem Hang an der Königsau zu 
erhalten und zu pflegen. Es sollen struktur-, arten- und blütenreiche Quellbereiche und mesophiles 
Feuchtgrünland mit vielen Kleinhabitaten entstehen. Die Quellbereiche sollen ggf. vernässt werden 
und unabgezäunt im beweideten Grünland liegen. Die Uferbereiche an der Königsau sind naturnah 
zu entwickeln. Zielarten sind Offenlandvögel wie Neuntöter, Feldlerche und Wiesenpieper sowie 
blütenbesuchende Insektenarten oder spezifische Arten der Quellen und des mesophilen Grünlands. 

Die Flächen sollen möglichst großflächig und zusammenhängend mit den Nachbarflächen bei 
Siegumlund extensiv mit Rindern (und ggf. Pferden oder Schafen) beweidet werden. Auf der 
abgezäunten Fläche kann die Tierzahl zeitweise erhöht werden, um dort den Nutzungsdruck zu 
erhöhen. Einzelstrukturen auf dem Grünland wie Quellbestände und Uferfluren sind zu erhalten und 
können ggf. vernässt werden. Insbesondere der Graben am Waldrand sollte mehrfach verblockt 
werden. Das Aufkommen von Gehölzen ist durch die Beweidung zu begrenzen, ggf. können Gehölze 
eingeschlagen werden, um den Offenlandcharakter zu erhalten. Die Ufer der Königsau sollen sich 
möglichst eigendynamisch und naturnah entwickeln dürfen. Ggf. kann der Gewässerverlauf 
renaturiert und naturnah umgestaltet werden. 

Gezielte Artenschutzmaßnahmen für z.B. Schmetterlinge oder Windelschnecken können 
durchgeführt werden.  

Optional sollte die Einbindung des Waldrandes in die Weide erwogen werden. Durch eine 
Rückverlegung des Zaunes um etwa 10m (je nach Relief) in den Wald würden sich lichtere 
Waldrandstrukturen entwickeln. Die Beweidung des Quellgrünlands könnte dann besser erfolgen und 
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die Verbindung zu dem Weideland im Höftland würde damit verbessert werden.  

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.02 Nutzung als Mähweide 
01.02.03 Beweidung 
01.02.03.07 Ganzjahresbeweidung 
01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
01.07.02 Schließen / Entfernen von Gräben 
04.01 Erhaltung und Rückführung des natürlichen Wasserregimes 
04.01.09 Quellregeneration  
04.01.10 Aufhebung von Drainagen / Flächenentwässerung 
04.04 Gewässerrenaturierung 
04.04.08 Schaffung eines naturnahen Gewässerverlaufs 
04.04.12 Eigendynamische Ausuferung, Verlagerung zulassen 
04.06.01 Einstellung der Gewässerunterhaltung 
04.07 Schaffung / Erhalt von Strukturen an Gewässern 
11.05 Artenschutzmaßnahmen „Fische / Rundmäuler“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.07 Artenschutzmaßnahmen „Mollusken“ 
12.04.05 Offenlegung von verfüllten Quellen und Kleingewässern 
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Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.4 Teilgebiet BW-04: Talraum der Ringsbergerau 

Teilgebiet BW-04: Talraum der Ringsbergerau 

Bei dem Talraum der Ringsbergerau handelt es sich um eine breite, nacheiszeitlich geprägte 
Schmelzwasserrinne, die zur Förde hin das Wasser des Hinterlandes aus dem Bereich 
Ringsberg abführt. Dort ist auch eine Kläranlage angeschlossen. Die schmale Ringsbergerau 
ist meist verrohrt und fließt nur in Teilbereichen offen durch den Talraum. Im breiten Talraum 
ist eine offene, landwirtschaftlich genutzte Moränenlandschaft mit überwiegend sanft 
geneigten, manchmal auch steilen Hängen ausgebildet. Zum Stiftungsland zählen etwa fünf 
Hektar einer Hangfläche bei Ringsberg. 

Ziel ist es, den offenen Talraum an der Ringsbergerau zu erhalten und naturnah 
weiterzuentwickeln. Es sollen dort möglichst großflächig struktur-, arten- und blütenreiche 
mesophile Grünlandbestände mit vielen Kleinhabitaten entstehen. Die Anzahl und Qualität 
der Klein- und Flachgewässer ist zu erhöhen. Zielartengruppen sind Offenlandvögel, 
Amphibien, Reptilien und blütenbesuchende Insektenarten sowie spezifische Arten der 
Gewässer und des mesophilen Grünlands. 

Die Flächen sollen möglichst großflächig und zusammenhängend extensiv mit Rindern (und 
ggf. Pferden oder Schafen) beweidet werden. Zäune sind auf ein Mindestmaß zu begrenzen. 
Eine Ganzjahresbeweidung ist möglich. Sonderstrukturen auf dem Grünland wie 
Einzelgehölze, Pionierfluren und Kleingewässer sind zu erhalten und in ihrer Qualität zu 
verbessern. Das Aufkommen von Gehölzen auf dem Grünland ist durch die Beweidung zu 
begrenzen. Randlich sollten Knicks oder ggf. Baumreihen angelegt werden. 

Gezielte Artenschutzmaßnahmen für z.B. Amphibien und Pflanzen können durchgeführt 
werden. Eine Kombination der Anlage von Kleingewässern und dem Aufsetzen 
vegetationsarmer Kuppen aus dem Aushub sowie dem Abschieben von Oberboden ist 
fachlich sinnvoll. 

 
BW-04 Teilgebiet BW-04: Talraum der Ringesbergerau 
Lok-Diff Lokale Differenzierung Zielebene 1 Zielebene 2 
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BW-04-01 Weideland nördlich Ringsberg O OE 
 

 
 

5.1.4.1 BW-04-01, Weideland nördlich Ringsberg 

BW-04-01, Weideland nördlich Ringsberg  

Zielebene 1:  Offene Landschaft  Zielebene 2:   Extensivgrünland mittlerer 
Standorte 

Bei der etwa fünf Hektar großen, isolierten Teilfläche bei Ringsberg handelt es sich um einen intensiv 
genutzten Abschnitt des Talhangs. Auf dem Oberhang wurde die intensive Ackernutzung zugunsten 
von Grünland bereits eingestellt. Der steile Hang ist als Dauerweide ausgebildet und wird von 
Rindern beweidet. Am Talfuß befindet sich ein Kleingewässer, das als Tränke dient. Die Fläche ist 
Teil einer größeren Weideeinheit in dem Talraum. Die Ringsbergerau ist in dem Abschnitt verrrohrt.  

Ziel ist es, den offenen Talraum an der Ringsbergerau zu erhalten und naturnah weiter zu 
entwickeln. Es sollen dort möglichst großflächig struktur-, arten- und blütenreiche mesophile 
Grünlandbestände mit vielen Kleinhabitaten entstehen. Die Anzahl und Qualität der Klein- und 
Flachgewässer ist zu erhöhen. Zielarten sind Arten wie Neuntöter, Feldlerche, Wiesenpieper, 
Laubfrosch, Ringelnatter und blütenbesuchende Insektenarten sowie spezifische Arten der 
Gewässer und des mesophilen Grünlands. 

Die Flächen sollen möglichst großflächig und zusammenhängend extensiv mit Rindern (und ggf. 
Pferden oder Schafen) beweidet werden. Zäune sind auf ein Mindestmaß zu begrenzen. Eine 
Ganzjahresbeweidung ist möglich. Sonderstrukturen auf dem Grünland wie Einzelgehölze, 
Pionierfluren und Kleingewässer sind zu erhalten und in ihrer Qualität zu verbessern. Ggf. 
vorhandene Drainagen sind zu verschließen, um die Flächen im Unterhang zu vernässen. Das 
Aufkommen von Gehölzen auf dem Grünland ist durch die Beweidung zu begrenzen. Randliche 
Knicks sollten gepflegt und zum angrenzenden Ackerland neu angelegt werden. Auf dem Oberhang 
sollten mehrere Kleingewässer angelegt werden. 

Gezielte Artenschutzmaßnahmen für z.B. Laubfrosch und die Übertragung von Mahdgut artenreicher 
Grünlandbestände können durchgeführt werden. Eine Kombination der Anlage von Kleingewässern 
und dem Aufsetzen vegetationsarmer Kuppen aus dem Aushub sowie dem Abschieben von 
Oberboden ist fachlich sinnvoll. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.02 Nutzung als Mähweide 
01.02.03 Beweidung 
01.02.03.07 Ganzjahresbeweidung 
01.07 Rückbau / Reduzierung von Meliorationen im Offenland 
01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
01.07.02 Schließen / Entfernen von Gräben 
01.10.01 Anlage von Baumgruppen, Einzelbäumen, Gebüschen 
01.10.02 Pflege von Baumgruppen, Einzelbäumen, Gebüschen 
01.10.09 Anlage von Knicks / Baumreihen  
01.11.05 Beseitigung von Zäunen 
04.01.09 Quellregeneration  
04.01.10 Aufhebung von Drainagen / Flächenentwässerung 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
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11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
12.01.01.05 Anlage von Kleingewässern 
12.01.04 Aufbringen von Mähgut anderer Flächen 
12.04.05 Offenlegung von verfüllten Quellen und Kleingewässern 
 

 
Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 
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5.2 Ziele: Landschaftstyp, Biotoptypen / -LRT, Arte ngilden 

Die angestrebten Ziele innerhalb des Plangebiets „Bockholmwik“ werden nach Landschafts- 
und Biotoptypen unterteilt. Es werden jeweils Arten, Artengilden, Vegetations- und 
Lebensraumtypen zugeordnet.  
 

5.2.1 Küstenlandschaft (K) 

Die mehrteiligen, nacheiszeitlich geprägten Niederungsflächen bis etwa 2m NN zwischen der 
Förde und dem Moränenufer stehen untereinander in einem funktionalen Austausch und 
werden alle der Küstenlandschaft (Zielebene 1) zugeordnet. 
 

5.2.1.1 Extensivgrünland mittlerer Standorte (OE): 

Die Niederungsflächen des Höftlands von „Bockholmwik“ werden auf etwa 9,5 ha (~24,5%) 
dem Projektziel des „Extensivgrünland mittlerer Standorte“ zugeordnet. Diese Teilflächen 
werden von der alten Strandwalllandschaft geprägt.  

Extensivgrünland mittlerer Standorte (OE): Die Erhaltung und Entwicklung strukturreicher, 
mesophiler Grünlandbestände mit Komplexen von Magerrasen, feuchten Senken und 
Quellfluren ist im gesamten Höftland vorgesehen. Die Stiftungsflächen sind Teil einer bereits 
extensiv mit Rindern beweideten größeren Grünlandfläche im Höftland.  

Ziel ist es, das Grünland zu erhalten und hochwertig mit verschiedenen Habitaten und 
standörtlichen Unterschieden zu entwickeln. Es soll ein struktur-, arten- und blütenreiches 
Grünland der Küstenlandschaft mit Magerrasen, Einzelgehölzen, Flachgewässern und 
naturnahen Quellbereichen entstehen.  

Die Bewirtschaftung der Flächen soll auf die Erfordernisse für die lokal typischen Vogelarten 
der offenen Strandwalllandschaft wie z.B. Neuntöter, Feldlerche, Wiesenpieper, Schafstelze 
und Braunkehlchen oder ggf. Kiebitz und Rotschenkel abgestimmt werden. Arten wie 
Kreuzkröte, Moorfrosch und Laubfrosch sowie Ringelnatter können die Strandwalllandschaft 
als Lebensraum nutzen. 

 

5.2.1.2 Salzwiese (KW): 

Im Stiftungsgebiet „Bokholmwik“ werden etwa 2,1 Hektar (~5,4%) dem Projektziel 
„Salzwiese““ zugeordnet. Es handelt sich um die Niederungsflächen an der Königsau, die 
durch die Renaturierung der Mündung von Ostseehochwasser betroffen sind. Neben dem 
Salzgrünland wird dort Feucht- und Quellgrünland gefördert.  

Die Salzgrünlandflächen können im Verbund mit dem Feucht- und Quellgrünland von den 
lokal typischen Insekten sowie spezifischen Feuchtheuschrecken und Tagfaltern besiedelt 
werden. Die Niederung kann ggf. von Rotschenkel, Kiebitz oder Braunkehlchen besiedelt 
werden. Libellen und Fische siedeln in der teils aufgestauten Königsau und den 
Überschwemmungsflächen. 
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5.2.1.3 Sumpf-/Bruchwald (WS): 

Im Niederungsbereich an der Küste gibt es auf etwa 5,2 ha (~13,4%) ausgedehnte, sehr 
naturnah entwickelte Quell- und Bruchwälder. Die leicht hängigen Waldbereiche und offenen 
Quellstandorte werden vom Hangdruckwasser gespeist.  

Ziel ist es, die hängigen Quellbruchwälder zu erhalten und naturnah weiterzuentwickeln. 
Durchgreifende Maßnahmen sind dort z.Z. nicht notwendig. Die Gehölze sollen ohne 
Nutzung weiter aufwachsen, damit mehr Alt-, Bruch- und Totholz entsteht. Gräben sollen 
zuwachsen oder können ggf. von Hand verblockt werden. Zum Grünland hin sollte eine 
randliche Beweidung der Gehölze möglich gemacht werden. 

 
 

5.2.2 Wald- und Gehölzlandschaft (W) 

Im Stiftungsgebiet „Bockholmwik“ werden etwa 11,1 ha (~28,6%) dem Projektziel der Wald- 
und Gehölzlandschaft zugeordnet. Diese Gehölze existieren bereits. Es sind alte Laubwälder 
der Hänge und des Steilufers, versumpfte Bruchwälder sowie neu bestockte Jungwälder. 
Eine weitere Neuwaldbildung durch Anpflanzung oder Sukzession ist nicht vorgesehen.  
 

5.2.2.1 Standortgerechter Laubwald (WL): 

Auf etwa 5,4 Hektar Fläche (13,9%) ist die Entwicklung von naturnahem standortgerechten 
Laubwald mit typischer Baumartenzusammensetzung vorgesehen. Es handelt sich um eine 
große, zusammenhängende Anpflanzung auf einem ehemaligen Ackerstandort zwischen 
Altwaldbeständen. Die Standorte sind bereits mit standortgerechten Junggehölzen bestockt 
worden.  

Ziel ist es, den Gehölzbestand langfristig zu naturnahen Laubmischwäldern mit viel Alt- und 
Totholz und hoher Lebensraumqualität für spezifische Tier- und Pflanzenarten aufwachsen 
zu lassen. Dabei sollen die Wälder ohne weitere Nutzung aufwachsen.  

 

5.2.2.2 Schlucht- und Hangmischwald (WT): 

Auf etwa 5,2 Hektar Fläche (13,9%) ist die Entwicklung von naturnahen Schlucht- und 
Hangmischwäldern vorgesehen. Es gibt zwei naturnahe Laubwaldbereiche auf Steilhängen 
des ehemaligen Kliffs und entlang des hängigen Bachtals der Königsau. Die Standorte sind 
bereits von alten, naturnah entwickelten Gehölzen bestockt. Es gibt etwas stehendes und 
liegendes Totholz.  

Ziel ist es, die Gehölzbestände langfristig zu naturnahen standortgerechten Laubwäldern mit 
hoher Lebensraumqualität für die spezifischen Tier- und Pflanzenarten aufwachsen zu 
lassen. Die Wälder sollten ohne weitere Nutzung aufwachsen und einen natürlich hohen 
Anteil von Alt- und Totholz aufweisen. Der mögliche Einschlag kann sich auf die 
Erfordernisse der Verkehrsicherung beschränken. Gräben sollten verschlossen werden. 
Zielarten sind Fledermäuse sowie Gehölz- und Waldvögel sowie Tag- und Nachtgreife mit 
großen Aktionsradien. 
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5.2.2.3 Sumpf-/Bruchwald (WS): 

In der geschlossenen Waldlandschaft gibt es nasse Senken und vermoorte Bereiche. Eine 
abflusslose Senke zählt mit etwa 0,5 Hektar (~1,3%) zum Stiftungsgebiet. Es handelt sich 
um eine naturnah vermoorte Senke mit hoher Lebensraumfunktion und typischer Besiedlung 
vieler seltener Arten.  

Ziel ist es, die vermoorte Bruchwaldsenke zu erhalten und naturnah weiter zu entwickeln. 
Durchgreifende Maßnahmen sind dort z.Z. nicht notwendig. Es gibt einen Hinweis auf 
Altlasten in der Senke. Wenn möglich sollten Belastungen aus den Altlasten sowie eine 
Störung des naturnahen Charakters der Moorsenke vermieden werden.  

 
 

5.2.3 Halboffene Landschaft (H) 

Aufgrund der strukturellen Ausstattung der Landschaft mit Wäldern, Offenland, Knicks und 
Fließgewässern wird das breite Bachtal der Königsau der „Halboffenen Landschaft“ 
(Zielebene 1) zugeordnet. Die Flächen der Stiftung Naturschutz umfassen die Weideflächen 
an der Königsau bei Sigumlund.  

 

5.2.3.1 Grünlandgeprägtes Halboffenland (HG): 

Die Erhaltung und Entwicklung strukturreicher, mesophiler Grünlandbestände ist auf etwa 
5,8 ha (~15,0%) für die reliefreichen Weideflächen des Stiftungsgebiets an der Köngisau bei 
Sigumlund vorgesehen. Es handelt sich um die Kuppen und hängigen Flächen sowie auch 
um die Senken und die vernässten Unterhänge an der Au und ihrer Zuläufe. Die Flächen 
werden bereits extensiv mit Rindern beweidet und es wurden einige Kleingewässer angelegt. 
Drainagen wurden verschlossen und Senken vernässt. Die Vegetation ist aufgrund der 
Vornutzung noch recht homogen und verarmt. Es sind Aspekte von arten- und blütenreichem 
mesophilen Grünland ausgebildet, kleinflächig gibt es Feuchtgrünland, Seggenriede, 
Versumpfungsflächen und Quellen. Alle Teilflächen zeichnen sich durch randliche 
Waldstandorte oder Knicks und Baumreihen an der Au aus. 

Ziel ist es, die Grünlandflächen zu erhalten und hochwertig mit verschiedenen Habitaten und 
standörtlichen Unterschieden zu entwickeln. Es soll ein struktur-, arten- und blütenreiches 
mesophiles Grünland mit Feucht- und Uferfluren sowie Quellstandorten und Kleingewässern 
entstehen. Die Baumreihen, Knicks und Randgehölze sollen erhalten und naturnah 
entwickelt werden. Die aufwachsenden Gebüsche können auf den Flächen belassen 
werden. Ein Einschlag aufkommender Junggehölze (meist Erlen und Weißdorn) ist lokal zur 
Erhaltung der hochwertigen Grünlandflächen möglich. 

Durch ein angepasstes Weidemanagement mit extensiver Rinderbeweidung sollen 
hochwertige Brut- und Nahrungslebensräume für Vogelarten und Fledermäuse sowie 
Habitate für Amphibien, Reptilien und spezifische Insektenarten des mesophilen Grünlands 
und der Gehölzsäume gefördert werden. Auf botanisch hochwertigen Kleinflächen zur 
Aushagerung und zur Bekämpfung des Jakobs-Kreuzkrauts kann optional auch eine 
zusätzliche Pflegemahd durchgeführt werden. 
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Zu den Zielarten zählen u.a. Neuntöter und Offenlandvögel wie Feldlerche, Wiesenpieper 
und Schafstelze sowie Fledermäuse, die über den Flächen jagen können. Die Flächen sind 
Lebensraum blütenbesuchender Insekten und von Heuschrecken termophiler Standorte. 
Die integrierten, überwiegend neu angelegten Kleingewässer sind als Lebensraum von 
Amphibien, Reptilien und Libellen geeignet. Leitarten sind Laubfrosch, Kammolch, 
Moorfrosch und Ringelnatter. 
 
 

5.2.4 Offene Landschaft (O) 

Im Stiftungsgebiet „Bockholmwik“ wird das Bachtal der Ringsbergerau dem Projektziel der 
„Offenen Landschaft“ zugeordnet. Das Bachtal ist eine großflächig agrarisch geprägte, 
offene Produktionslandschaft eingebettet. Lediglich Knicks, Baumreihen und Einzelgehölze 
sind auf oder zwischen den Parzellen vorhanden.  

 

5.2.4.1 Extensivgrünland mittlerer Standorte (OE): 

Der Erhalt und die Entwicklung von extensiv genutztem Grünland mittlerer Standorte ist auf 
etwa 5,1 Hektar (~13,1%) auf einem Talhang bei Ringsberg vorgesehen. Es handelt sich um 
Dauergrünland in Hanglage und ackerfähige Standorte oberhalb des Hanges. Die Flächen 
werden noch intensiv genutzt und sind verarmt. Sie werden gelegentlich von Knicks 
gesäumt.  

Ziel ist es, die vorhanden Grünlandflächen durch eine angepasste Weidenutzung offen zu 
halten und die weitere Entwicklung von struktur-, arten- und blütenreichen Grünlandflächen 
mesophiler, frischer bis trockener Standorte zu fördern. Hohe Gehölze sollen sich möglichst 
auf die Randbereiche des Grünlands beschränken, was aber ein Aufkommen von einigen 
niedrigen, beweideten Dorngebüschen auf den Flächen einschließt.  

Durch das Weidemanagement sollen Lebensräume für Vogelarten wie Neuntöter, 
Feldlerche, Wiesenpieper und Schafstelze gefördert werden. Fledermäuse nutzen die 
extensiven Weideflächen als Nahrungslebensräume. Die mesophilen Grünlandflächen sind 
Lebensraum blütenbesuchender Insekten und von Heuschrecken trockener Standorte. 

Es sollten Kleingewässer neu angelegt werden. Sie sind als Lebensraum von Amphibien, 
Reptilien und Libellen geeignet. Leitarten für eine mögliche Entwicklung sind Laubfrosch 
Kammolch und Ringelnatter. 
 
 
 
 



Zielkonzept 

GGV / Heiko Grell 2014 43 

 

Tabelle 13: Ziele: Landschaftstyp, Biotoptypen / -LRT, Artengilden 
 
BW, Bockholmwik:  
Zielebene 1  Zielebene 2  Ziele  

LRT / Biotoptypen 
Ziele  
Artenschutzrelevante und spezifische Arten / Artengilden 

Küstenlandschaft  Extensivgrünland 
mittlerer Standorte 

Artenreiches mesophiles Grünland, 
Magerrasen, Pionierfluren, artenreiches 
Feuchtgrünland, Flachgewässer, 
Einzelgehölze 
LRT 3150 Natürliche eutrophe Seen mit 
Magnopotamion oder Hydrocharition 
LRT 6510 Flachland-Mähwiesen  
ev. 6230* Artenreiche Borstgrasrasen  
 

Fledermäuse, Quartiere und Jagdreviere  (FFH IV) 
Neuntöter (VSchRL) 
Feldlerche, Wiesenpieper, Schafstelze, Braunkehlchen 
Küsten- und Offenlandvögel als Brut- und Rastvögel 
Kreuzkröte, ggf. Laubfrosch, Moorfrosch, Kammolch 
(FFH IV) 
Ringelnatter, weitere Amphibienarten sowie Insekten 
blütenreicher mesophiler Grünlandflächen. 
Arten der Klein- und Großseggenriede sowie Quellfluren 
Tagfalter, Heuschrecken und Pflanzenarten trockener und 
feuchter Grünlandstandorte, Küstenarten. 
 

Küstenlandschaft  Salzwiese Strukturreiches Salzgrünland mit 
Überflutungsflächen und Blänken, 
Artenreiches Quell- und Feuchtgrünland,  
LRT 1330 Atlantische Salzwiesen 
LRT 6510 Flachland-Mähwiesen  
 

Fledermäuse, Jagdreviere  (FFH IV) 
Küsten- und Offenlandvögel als Brut- und Rastvögel 
Insekten des Salzgrünlands und blütenreicher mesophiler 
Grünlandflächen sowie der Quellfluren. 
Pflanzenarten des Salzgrünlands und feuchter teils 
quelliger Grünlandstandorte. 
 

Küstenlandschaft  Sumpf-/Bruchwald naturnahe Sumpf- und Bruchwälder 
Quellwälder und Quellfluren 
LRT 91E0* Erlen- und Eschenwälder 

Fledermäuse (FFH IV) , 
Spechte, Kleiber, Sprosser, ggf. Pirol sowie Vögel der 
Sumpf- und Feuchtwälder. 
Totholzkäfer, Pilze der Feuchtwälder 
Pflanzen schattiger, nasser bis quelliger Standorte 

Waldlandschaft  Standortgerechter 
Laubwald 

Edellaubgehölze mit Eichen und Buchen. 
LRT 9130 Waldmeister-Buchenwald  

Fledermäuse Jagdreviere  (FFH IV),  
Wald- und Gehölzvögel. 
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Zielebene 1  Zielebene 2  Ziele  
LRT / Biotoptypen 

Ziele  
Artenschutzrelevante und spezifische Arten / Artengilden 

Tag- und Nachtgreife. 
Pflanzen schattiger Waldstandorte 

Waldlandschaft  Schlucht- und 
Hangmischwälder 

Edellaubgehölze mit Eschen, Eichen, 
Hainbuchen und Buchen. 
Gehölze trockener, frischer bis feuchter 
Standorte 
LRT 9180* Schlucht- und 
Hangmischwälder 
LRT 9110 Hainsimsen-Buchenwald 
LRT 9120 Epiphytenreicher 
Buchenwald mit Stechpalme 
LRT 9130 Waldmeister-Buchenwald  

Fledermäuse Quartiere und Jagdreviere  (FFH IV),  
Spechte und Kleiber sowie Wald- und Gehölzvögel. 
Tag- und Nachtgreife mit großen Aktionsradien. 
Totholzkäfer, Pilze des Waldes 
Pflanzen schattiger, teils feuchter und quelliger Standorte 

Waldlandschaft  Sumpf-/Bruchwald naturnahe Sumpf- und Bruchwälder 
nährstoffarme Sümpfe und Moore 
LRT 7140 Übergangs- und 
Schwingrasenmoore  

Fledermäuse , Jagdreviere  (FFH IV) 
Vögel der Sumpf- und Feuchtwälder 
Moorfrosch 
Moorlibellen, Heuschrecken und Tagfalter der Moore 
Pflanzen der Hochmoore und der Schwingrasenmoore, 
Torfmoose. 

Halboffene 
Landschaft 

Grünlandgeprägtes 
Halboffenland 

Extensivgrünland trockener bis feuchter 
und quelliger Standorte 
Artenreiches mesophiles Grünland 
Kleingewässer, Pionierfluren 
LRT 3150 Natürliche eutrophe Seen mit 
Magnopotamion oder Hydrocharition 
ev. LRT 6510 Flachland-Mähwiesen  
 
 

Fledermäuse des Offenlands, Jagdreviere  (FFH IV) 
Neuntöter, ggf. Wachtelkönig (VSchRL) 
Feldlerche, Wiesenpieper, Schafstelze 
Moorfrosch, Laubfrosch, Kammolch, (FFH IV) 
Ringelnatter, weitere Amphibienarten und Libellen.  
Tagfalter, Heuschrecken und weitere Insekten 
blütenreicher Grünlandstandorte sowie der Quellfluren 
 

Offene 
Landschaft 

Extensivgrünland 
mittlerer Standorte 

Extensivgrünland trockener bis feuchter 
(Hang-) Standorte 

Fledermäuse des Offenlands, Jagdreviere  (FFH IV) 
Neuntöter, (VSchRL) 
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Zielebene 1  Zielebene 2  Ziele  
LRT / Biotoptypen 

Ziele  
Artenschutzrelevante und spezifische Arten / Artengilden 

Artenreiches mesophiles Grünland 
Kleingewässer, Pionierfluren und Knicks 
LRT 3150 Natürliche eutrophe Seen mit 
Magnopotamion oder Hydrocharition 
 

Feldlerche, Wiesenpieper, Schafstelze 
Laubfrosch, Kammolch, (FFH IV) 
Ringelnatter, weitere Amphibienarten und Libellen.  
Tagfalter, Heuschrecken und weitere Insekten 
blütenreicher Grünlandstandorte. 
 

Natura 2000 LRT und Arten: fett gedruckt  
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5.3 Ziele Ökosystemdienstleistungen 

Die angestrebten Ökosystemdienstleistungen des Plangebiets sind in Tabelle 14 differenziert 
nach den Landschaftstypen dargestellt. 

5.3.1 Versorgungsdienstleistungen (Holz, Landwirtschaft) 

Den Flächen der Stiftung Naturschutz des Gebiets kommt eine nachrangige Bedeutung für 
die Versorgung aus der Forstwirtschaft zu. Es gibt zwar große alte Waldbereiche und neuere 
Anpflanzungen, die aber nicht für die Holzproduktion vorgesehen sind. Ein Einschlag ist nur 
aufgrund einer möglichen Verkehrssicherung an Wegen, zur Reduzierung von störenden 
Fremdgehölzen oder zur Pflege von Knicks vorgesehen.  

Erwerbsfischerei hat für die beiden Bäche im Gebiet keine Bedeutung und findet nicht statt. 
Die Fischerei in der Flensburger Förde nahe vom Ufer unterliegt der NSG-Verordnung.  

Landwirtschaftliche Produkte werden in Form von Haustieren, z.Z. Rindern erzeugt. Es 
handelt sich um hochwertiges Fleisch oder ggf. andere Tierprodukte wie Fell und Leder, oder 
ggf. Wolle der extensiv gehaltenen Weidetiere. Auf kleinen Teilflächen kann hochwertiges 
Mahdgut produziert werden.  
Auf allen Flächen mit den Entwicklungszielen „Offenland“ und „Halboffenland“ werden die 
landwirtschaftlichen Produkte in hoher Güte ohne den Einsatz von Kunstdünger und 
Pflanzenschutzmitteln oder anderen Pestiziden produziert. 
 

5.3.2 Regulationsdienstleistungen (Klima, Wasserretention, etc.) 

Der Erhalt und die Förderung der ökologischen Integrität wirken sich auf die Indikatoren der 
Regulationsdienstleistungen im gesamten Stiftungsgebiet „Bockholmwik“ positiv aus. Die 
Rückhaltung des Wassers von Ringsbergerau und Königsau sowie insbesondere die 
Wasserreinigung und die Nährstoffregulierung sind von Bedeutung. Die Wasserrein- und -
rückhaltung wirkt sich lokal im Stiftungsgebiet aus und kann auch die angrenzenden 
Flachwasserbereiche der Förde betreffen. Lokal wirken sich die naturnahen Quellstandorte 
ausgleichend und regulierend auf den Wasserhaushalt aus. 

Durch die geplante Wiedervernässung im Höftland wird dort die weitere Vererdung des 
flachgründigen Torfbodens in den Strandwallsenken und am Hangfuß herabgesetzt oder 
ganz unterbunden. Durch die Überflutungen mit Ostseewasser wird das Aufwachsen von 
Salzgrünland mit typischen Böden der Küstenmoore gefördert. Vernässte Moorflächen, 
renaturierte Senken, Quellstandorte und Bereiche mit Salzgrünland wie auch ungenutzte 
Waldflächen können als CO²-Senke fungieren. 

Flächen mit einem verminderten Oberflächenabfluss können zu einer verbesserten lokalen 
Bildung von Grundwasser führen. Für die Grundwasserneubildung sind Flächen, auf denen 
weder Dünger noch Spritzmittel verwendet werden, von besonderer Bedeutung. 

Die Gehölz- und Grünlandflächen sowie die vernässten Quell- und Niederungsbereiche 
dienen zudem der lokalen Regulierung von Klima-, Luft- und Wasserverhältnissen. 
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5.3.3 Kulturelle Dienstleistungen (Bildung, Naherholung, Inspiration) 

Das Gebiet weist eine hohe Ästhetik durch das natürliche, lebhafte Relief der Jungmoräne 
und der Bachschluchten aus. Hervorzuheben ist die charakteristische Eigenart des 
Höftlandes mit der nacheiszeitlich geprägten Standwalllandschaft und den Steilufern. Es gibt 
dort viele unverbaute Blickbezüge auf die Förde und die gesamte Küstenlandschaft.  

Das Gebiet dient der Erhaltung und Weiterentwicklung der traditionellen von Landwirtschaft 
geprägten Kulturlandschaft mit großflächig extensiv genutzten Grünlandflächen im Höftland 
und in den breiten Bachtälern von Ringsbergerau und Königsau. Kulturbiotope wie arten- 
und blütenreiches „Wertgrünland“ unterliegen einer gesonderten Pflege zum Erhalt dieser 
Kulturform.  

Den Wald- und Gehölzflächen sowie den zahlreichen Quellstandorten und Hangflächen der 
Stiftung Naturschutz kommt ein hoher ästhetischer und landschaftlicher Wert zu. Die 
Erhaltung der bewaldeten inaktiven Kliffs und Hangflächen sowie die Entwicklung von 
naturnahen alten Laubgehölzen ist ebenfalls eine kulturelle Dienstleistung.  

Durch Fern- und Rundwanderwege kann das Gebiet v.a. entlang der Küste und durch die 
Wälder erlebt und randlich eingesehen werden. Teils führen die Wege abgezäunt durch die 
Grünlandflächen hindurch. Zudem gibt es im Strandbereich nahe vom Sportboothafen eine 
gut erschlossene Infrastruktur mit Park- und Rastmöglichkeiten sowie Informationstafeln zur 
Nutzungsgeschichte, Entwicklung und Besiedlung der Küstenlandschaft und eine Anbindung 
an das lokale Wegenetz. Für die Erholungsnutzung und den Fremdenverkehr hat das Gebiet 
daher eine regionale Bedeutung. 
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Tabelle 14: Ziele - Ökosystemdienstleistungen 

Ziel  
Landschaftstyp 

Ziel  
Versorgungsdienstleistungen 

Ziel  
Regulationsdienstleistungen 

Ziel  
Kulturelle Dienstleistungen 

Waldlandschaft  Standortgerechter 
Laubwald 

·  keine ·  Lokale Klimaregulierung 

·  Grundwasserneubildung 

·  Luftqualitätsregulierung 

·  Erosionsregulierung 

·  Nährstoffregulierung 

·  Wasserreinigung 

·  CO²-Senke  
 

·  Landschaftsästhetik und 
Inspiration: 
Hoch durch natürliches Relief 
der Jungmoräne und der 
Bachschluchten sowie dem 
Höftland an der Förde. Viele 
unverbaute Blickbezüge auf die 
Förde und die 
Küstenlandschaft.  

·  Erholung und Tourismus: 
Fern- und Rundwanderwege 
und andere touristische 
Einrichtungen sind am 
Fördeufer sowie im Küstenwald 
vorhanden. Parkplatz im 
Strandbereich 

·  Bildung: 
Erfahrung von historischen 
Meliorationsmaßnahmen, 
nachhaltiger Landwirtschaft und 
alternativer Landnutzung, 
(extensives Weidegrünland). 

·  Intrinsischer Wert der 
Biodiversität: 
Vorkommen 
standortspezifischer, teils 
gefährdeter Tier- und 
Pflanzenarten der Küsten, des 

Waldlandschaft  Schlucht- und 
Hangmischwald 

·  keine 

Waldlandschaft  Sumpf-/Bruchwald ·  keine 
Küstenlandschaft  Sumpf-/Bruchwald ·  keine 
Küstenlandschaft  Salzwiese ·  Produktion hochwertiger 

Nahrungsmittel (Fleisch und 
Tierprodukte) 

Küstenlandschaft  Grünlandgeprägtes 
Halboffenland 
 

·  Produktion hochwertiger 
Nahrungsmittel (Fleisch und 
Tierprodukte) 

Halboffene 
Landschaft 

Grünlandgeprägtes 
Halboffenland 
 

·  Produktion hochwertiger 
Nahrungsmittel (Fleisch und 
Tierprodukte), bzw. 
hochwertigen Mahdguts, 

Offene  
Landschaft 

Extensivgrünland 
mittlerer Standorte 

·  Produktion hochwertiger 
Nahrungsmittel (Fleisch und 
Tierprodukte), bzw. 
hochwertigen Mahdguts, 
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Grünlands und der 
Küstenwälder inklusive der 
Steilküsten und der 
Quellbereiche. 
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6 Maßnahmenkatalog 

Die Maßnahmen wurden bereits in Kapitel 5. abgehandelt und es wurde zu jeder einzelnen 
Teilflächen ein Maßnamenkatalog erstellt. 
 
Tabelle 15: Maßnahmen 
Siehe Maßnahmenkatalog für jede einzelne Teilfäche. 
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7 Projektideen 

 
 

Die folgende Liste enthält einige Projektideen, die im Folgenden weiter ausgeführt und 
für das Gebiet am „Bockholmwik“ lokal differenziert werden. 
7.1 Gewässerneuanlagen für Amphibien 
7.2 Laubfrosch  
7.3 Kreuzkröte, Förderung der Ausbreitung und Neuansiedlung 
7.4 Mahdgutübertragung von Wertgrünland mit Feuchtgrünlandarten 
7.5 Artenschutzmaßnahmen zur Ansiedlung ehemals vorkommender Arten 
7.6 Rücknahme der Binnenentwässerung 
7.7 Entwicklung von Salzgrünland 
7.8 Fledermäuse, Förderung durch Kastenreviere 
7.9 Windelschnecken, Förderung der FFH-Arten 
7.10 Tagfalter, Förderung seltener Arten 

 
7.1 Gewässerneuanlagen für Amphibien 
Im Stiftungsgebiet leben verschiedene Amphibienarten, die auf jeweils geeignete Gewässer 
zum Laichen angewiesen sind. Durch neu angelegte Kleingewässer in den Senken der 
Hügellandschaft und aufgestaute Gräben der Niederung können im Gebiet die lokalen 
Bestände gefördert werden. Es wurden in der Weidelandschaft bei Siegumlund bereits 
Kleingewässer angelegt, dies kann auf die Flächen bei Ringsberg ausgedehnt werden. 
Weiterhin sollten im Höftland der Küstenniederung Gräben verschlossen werden.  
 
7.2 Laubfrosch  
Der Laubfrosch kam früher in der gesamten Region an der Küste der Flensburger Förde vor. 
Es wurde nach der Anlage der Gewässer bereits bei Siegumlund wieder erfolgreich 
angesiedelt. Diese gezielte Förderung sollte auf die Teilflächen bei Ringsberg ausgedehnt 
werden. Es besteht nach der Anlage von Flachgewässern ein gutes Lebensraumpotenzial für 
den Laubfrosch. Dazu können neben der Neuanlage geeigneter Laichgewässer auch große 
Senken aufgestaut werden.  
 
7.3 Kreuzkröte, Förderung der Ausbreitung und Neuansiedlung 
Die Kreuzkröte kam früher an den Küsten der Flensburger Förde vor und gilt heute als lokal 
ausgestorben. Es besteht durch die geplanten Maßnahmen im Höftland von Bockholmwik 
inzwischen wieder ein gutes Lebensraumpotenzial für die Art. Die Bestände der Kreuzkröte 
sollten gezielt gefördert werden. Dazu können geeigneter Laichgewässer angelegt und v.a. 
große Wiesensenken überstaut werden. Weiterhin sollte die Kreuzkröte durch die gezielte 
Aufzucht und eine Wiederansiedlung, wie im BaltCoast-Projekt erprobt, gefördert werden. 
 
7.4 Mahdgutübertragung von Wertgrünland mit Feuchtgrünlandarten 
Im Höftland und an Säumen gibt es kleinflächig sehr hochwertige und blütenreiche Bestände 
von genutztem „Wertgrünland“ mit Feuchtgrünlandbeständen, Orchideen und anderen 
seltenen Arten. Diese Pflegeflächen können als Spenderflächen genutzt werden, indem dort 
Mahdgut oder Saat einzelner Arten gesammelt wird. Im Stiftungsgebiet gibt es zahlreiche 
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verarmte Flächen, die inzwischen naturschutzfachlich entwickelt werden und die potenziell 
von vielen weiteren Arten des Feuchtgrünlands inklusive der Orchideen oder von mesophilen 
Grünlandarten besiedelbar wären. Eine Übertragung von Mahdgut kann besonders auf den 
extensiv beweideten Grünlandstandorten erfolgreich sein.  
 
7.5 Artenschutzmaßnahmen zur Ansiedlung ehemals vorkommender Arten 
Die Auswertung historischer Daten hat ergeben, dass das Gebiet bei Bockholmwik früher 
sehr viel artenreicher besiedelt war. Durch die Maßnahmen des Naturschutzes sind die 
Qualitäten auf etlichen Standorten wieder deutlich verbessert worden, so dass bei einigen 
Pflanzenarten eine Wiederbesiedlung möglich wäre. Es können daher gezielte Ansiedlungen 
ehemals vorkommender Arten aus Spenderbeständen in der näheren Umgebung 
vorgenommen werden. Als Beispiele seine folgende Arten genannt: Fleischfarbenes 
Knabenkraut, Breitblättriges Knabenkraut, Teufelsabbiß, Sumpf-Veilchen, Sumpf-Dreizack, 
Igel-Segge, Wiesen-Wasserfenchel, Arznei-Thymian, Zittergras, Borstgras und Großer 
Klappertopf. 
 
7.6 Rücknahme der Binnenentwässerung 
Die Binnenentwässerung sollte großflächig in der Niederung des Höftlandes minimiert 
werden. Dazu können interne Gräben aufgestaut und teils mit Überläufen versehen werden. 
Es sollten alle Rohre unter dem Strandwall hindurch, die mit Dükern in die Förde münden, 
verschlossen werden. Grabenstaue können als Weideübergänge hergerichtet werden. Die 
Rücknahme der Binnenentwässerung sollte mit einer Neuordnung der extensiv genutzten 
Weideflächen einhergehen, um gleichzeitig Zäune von den Grabenrändern entfernen und die 
Niederungsflächen großflächiger beweiden zu können. Die Verbandsgräben müssen dazu 
entwidmet werden.  
 
7.7 Entwicklung von Salzgrünland 
Die Niederungsflächen des Höfltandes werden intensiv entwässert. Die Düker sind mit 
Rückschlagklappen versehen, sodass die Flächen faktisch vom Einfluss des Salzwassers 
der Förde abgetrennt wurden. Die Wasserstands- und Salzverhältnisse sind daher nicht 
mehr natürlich. Der Mündungsbereich der Königsau sollte geöffnet und ihr Unterlauf 
renaturiert werden. Bei Hochwasser würde es zum Einstrom von Salzwasser kommen. Durch 
großflächige Weidenutzung würde sich dort Salzgrünland entwickeln. Der Umfang der 
Vernässung mit Salzwasser kann durch kleine Querverwallungen auf Teilbereiche des 
Höftlandes beschränkt werden. 
 
7.8 Fledermäuse, Förderung durch Kastenreviere 
Die Altholzbestände bei Bockholmwik sind zu erhalten und möglichst strukturreich zu 
entwickeln, um natürliche Quartiere für Feldermäuse entstehen zu lassen. Alle alten Bäume 
sowie Höhenbäume sind zu erhalten. Das gilt im Einzelfall auch für alte Nadelbäume. Die 
Fledermäuse können in den Waldstandorten direkt durch Kastenreviere gefördert werden. 
Ziel sind alle Fledermausarten inklusive der Offenland- und Gehölzarten, die in der näheren 
Umgebung ihre Nahrungslebensräume haben.  
 
7.9 Windelschnecken, Förderung der FFH-Arten 
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Im Tal der Langballigau wurden zwei Arten von Windelschnecken (Vertigo) gefunden, die 
grundsätzlich auch an der Küste bei Bockholmwik leben könnten. Es sollte überprüft werden, 
ob die seltenen Schneckenarten bereits vorkommen, ggf. kann eine Ansiedlung an 
geeigneten Standorten stattfinden. Geeignet sind v.a. die Quellhänge an der Köngisau sowie 
die Quell- und Feuchtgrünlandbestände im Höftland.  
 
7.10 Tagfalter, Förderung seltener Arten 
Die Auswertung historischer Daten hat ergeben, dass bei Bockholmwik (Sigum) früher einige 
heute sehr seltene Tagfalterarten vorkamen. Durch die Maßnahmen des Naturschutzes sind 
die Qualitäten der Lebensräume auf etlichen Standorten wieder deutlich verbessert worden, 
so dass bei einigen Tagfaltern eine Wiederbesiedlung möglich scheint. Die Arten müssten 
aus geeigneten Spenderbeständen in der Region (Langballig, Schäferhaus) entnommen 
werden. Als Beispiele seine folgende Arten genannt: Lilagoldfalter, Blutströpfchen und 
Braunfleckiger Perlmutterfalter. 
 
 
 

8 Monitoring-Vorschläge 

Die Entwicklung folgender Arten und Lebensräume sollte im Rahmen des Monitoring 
verfolgt werden: 
·  Entwicklung der Wasserstandsverhältnisse im Höftland, Stauwasser/Salzwasser 

·  Entwicklung spezifischer Pflanzenarten des Höftlands und der extensiv genutzten 
Flächen in den Bachtälern. 

·  Entwicklung von Amphibienbeständen  

·  Entwicklung der Fledermausbestände in den Gehölzen 

·  Entwicklung weiterer angesiedelter Arten (Tagfalter, Schnecken) 

 
 

9 Zusammenfassung 

Für die Flächen der Stiftung Naturschutz im Stiftungsgebiet „Bockholmwik“ wurde ein Leitbild 
erstellt, das die naturräumlichen Potenziale der dortigen Lebensräume im Kontakt zu den 
angrenzenden Küsten- und Waldflächen an der Flensburger Förde und die lokalen 
Gebietscharakteristika sowie die recherchierten naturschutzrechtlichen Vorgaben für die 
Teilflächen des Stiftungsgebiets integriert.  

Für die Flächen der Stiftung Naturschutz wurden Entwicklungsziele für die Tier- und 
Pflanzenarten sowie ihre Lebensräume erarbeitet und entsprechende Maßnahmen 
vorgeschlagen. Insbesondere für das Höftland wurden die Grundlagen aus dem FFH-
Managementplan berücksichtigt. 

Das Gebiet wird großflächig als extensive Weidelandschaft genutzt und ist von Offenland, 
einzelnen Gehölzen und Gehölzgruppen sowie Kleingewässern und Knicks im Höftland und 
in den beiden Bachtälern geprägt. Weiterhin gibt es einen großflächigen Küstenwald mit 
Steilufern, der teilweise zum Stiftungsgebiet zählt. Die offene bis halboffene 
Landschaftsstruktur inklusive der naturnahen Wälder solle erhalten und zu einem 
hochwertigen Komplexlebensraum entwickelt werden. Dazu zählt insbesondere das arten- 
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und blütenreiche, mesophile Weidegrünland mit kleinen Gehölzen und Gewässern in hoher 
Qualität für zahlreiche lokal typische Tier- und Pflanzenarten.  

Es wurden Projektideen formuliert, insbesondere zur Förderung des struktur-, arten- und 
blütenreichen Grünlands unterschiedlicher Standorte. Weitere Vorschläge beziehen sich auf 
den Biotop- und Artenschutz, die auf den Flächen der Stiftung Naturschutz umsetzbar wären. 
Außerdem wurden Vorschläge für ein Monitoring der Lebensräume und ihrer typischen Tier- 
und Pflanzenarten unterbreitet. 

 
 

Anhang 

Karte 1: Naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse 
Karte 2: Bestand – Biotoptypen / Lebensraumtypen 
Karte 3: Zielkonzept / Maßnahmenvorschläge 
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Zielkarte: 

 
 
Aus der Karte lassen sich die Texte zu den Teilflächen zuordnen. Flächen mit gleicher Farbe 
gehören zum gleichen Teilgebiet. Das Ziel kann dem Text entnommen werden. 
Die Fläche bei Ringsberg ist nicht mit verzeichnet, es handelt sich um eine einzige Fläche 
BW-04-01. 
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SLEP-Zielebenen mit Erläuterungen 
Stand 15.11.2018 

 

Um das �.�D�S�L�W�H�O�� ���� �Ä�=�L�H�O�N�R�Q�]�H�S�W�³�� besser verstehen zu können, werden die SLEP-Zielebenen 
nachfolgend näher erläutert. 

Die Zielebenen bilden das Entwicklungsziel für den betrachteten Landschaftsausschnitt ab. Während die 
Zielebene 1  das Entwicklungsziel für einen größeren, zusammenhängenden Landschaftsausschnitt an-
gibt, werden in der Zielebene 2  nur Flächen zusammengefasst, die einen konkreten, in sich homogenen 
Landschaftsausschnitt verkörpern. Damit können sich in der Zielebene 1 ein bis mehrere Landschafts-
ausschnitte mit der gleichen oder mit verschiedenen Zielen der Zielebene 2 befinden. 

Die Zielebenen 1 und 2 können voneinander entkoppelt verwendet werden. Bei der Zuordnung der Ziel-
ebene 1 entscheidet der erlebbare Landschaftseindruck am Ort unter Berücksichtigung umgebender, ggf. 
nicht von der Stiftung Naturschutz verwalteter Flächen. Somit wird z.B. ein kleines Waldstück, Zielebene 
�����Ä�%�X�F�K�H�Q�Z�D�O�G�³�����L�Q���H�L�Q�H�U���Y�R�Q���*�U�•�Q�O�D�Q�G���X�Q�G���.�Q�L�F�N�V���G�R�P�L�Q�L�H�U�W�H�Q���8�P�J�H�E�X�Q�J���L�Q���G�L�H���=�L�H�O�H�E�H�Q�H�������Ä�+�D�O�E�R�I�I�H�Q�H��
�/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�³�� �H�L�Q�J�H�R�U�G�Q�H�W���� �V�H�O�E�V�W�� �Z�H�Q�Q�� �H�V�� �V�L�F�K�� �E�H�L�� �G�H�Q�� �X�P�J�H�E�H�Q�G�H�Q�� �)�O�l�F�K�H�Q�� �Q�L�F�K�W�� �X�P�� �6�W�L�I�W�X�Q�J�V�O�D�Q�G��
handelt. 

Erst die lokale Differenzierung (Lok_Diff)  umfasst als kleinste Einheit jene in sich homogene Flächen, 
die sich durch gleiche Ziele und Maßnahmen von anderen abgrenzen lassen. Das bedeutet einerseits, 
dass räumlich getrennte Flächen der gleichen Lok_Diff zugeordnet werden, wenn sie sich hinsichtlich 
ihrer Ziele in Zielebene 1 und 2 sowie hinsichtlich ihrer Maßnahmen nicht unterscheiden, und 
andererseits, dass Flächen trotz gleicher Zielsetzung aufgrund unterschiedlicher Maßnahmen  in mehrere 
Lok_Diffs unterteilt werden.  

Ein wichtiges Instrument sind ferner die Struktur-IDs , durch die sich die Lok-Diffs näher beschreiben 
lassen. Liegen z.B. im dem Buchenwald Kleingewässer oder kleine Offenflächen, wird dies durch die 
Strukturen �Ä�P�L�W���*�H�Z�l�V�V�H�U�³�� �R�G�H�U�� �Ä�O�L�F�K�W�H�U�� �:�D�O�G�³���E�H�V�F�K�U�L�H�E�H�Q�� Es lassen sich also einer Lok_Diff mehrere 
Struktur-IDs zuordnen. In diesem Fall sollte der Geltungsbereich der Strukturen im Text für weitere 
planerische Rückschlüsse erklärt werden. Eine Ausweisung solcher Bereiche als separate Lok_Diff ist 
nur dann sinnvoll, wenn dies mit einem planerischen Mehrwert einhergeht (Redundanz). Dies ist im 
Zweifel mit dem zuständigen Flächenmanager gemeinsam zu erörtern. 

Soweit nachfolgend Kürzel bei eindeutiger Zuordenbarkeit verwendet werden, entsprechen sie den 
Kürzeln des Biotoptypenschlüssels in der 4. Fassung (Stand: April 2018). 

Die Erläuterungen zu den Zielebenen wurden maßgeblic h im Auftrag der SNSH vom Planungsbüro 
PLANULA aus Hamburg erarbeitet. 
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Liste der Zielebenen 

Zielebene 1 Ziel_1  Thema Zielebene 2 Ziel_2 

Auenlandschaft A  Gewässer eutrophes naturnahes stilles Gewässer SE 

Binnendünen B    naturnahe Aue SN 

Gewässerlandschaft S    Naturnahes Fließgewässer SF 

Halboffene Landschaft H    
Oligo-bis mesothrophes naturnahes 
Gewässer SO 

Küstenlandschaft K    Röhricht/Ried SR 

Moorlandschaft M    Stauteich ST 

Ästuar E   Verlandungsbereich SV 

Offene Landschaft O  Küste | Düne Küstendünen KD 

Siedlungsbiotope Z    Lagune KL 

Wald-/Gehölzlandschaft W   Salzgrünland KG 

     Steilküste KK 

     Strand KS 

     Wanderdüne KW 

     rohbodenreiche Sanddüne RS 

   Heide Feuchtheide HE 

     Heide/Magerrasen  HM 

Struktur S_ID  Moor Moorwald MW 

   naturnahes Moor MN 

dichter Wald 1  Grünland Extensivgrünland mittlerer Standorte GR 

lichter Wald 2    Feuchtgrünland GF 

bewirtschafteter Wald 3    gehölzreiches Halboffenland GE 

beweideter Wald 4    Streuwiese GW 

bewaldet 5  

Gebüsch | 
Wald Auwald WA 

mit Gewässer 6    Buchenwald WB 

ohne Gewässer 7    Eichenwald WE 

gebüschreich 8    Feuchtgebüsch WF 

heide- und magerrasengeprägt 9    Hudewald WH 

mit Knicks 10    Kratt/Niederwald WK 

ohne Knicks 11    Laub-/Nadelmischwald WM 
Einzelbäume oder 
Baumgruppen 12    Schlucht- und Hangmischwald WT 
ohne Gehölze und hohe 
Strukturen 13    Standortgerechter Laubwald WL 

strukturreich 14    Sumpf-/Bruchwald WS 

mit Gräben und Grüppen 15  Sonstiges Kleingärten ZG 

mit offenen Bodenstellen 16    Naturschutzacker ZA 

     Sonstige Siedlungsflächen ZS 

     Streuobstwiese ZO 
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Zielebene 1: 

Auenlandschaft 
IdR �G�L�H�� �$�X�H�� �Y�R�Q�� �)�O�•�V�V�H�Q�� ���•�� ���� �P�� �*�H�Z�l�V�V�H�U�E�U�H�L�W�H���� �X�Q�G�� �6�W�U�|�P�H�Q�����L�Q�N�O�����6�•�‰�Z�D�V�V�H�U-Tidebereiche der Elbe 
und Eider), Aue = abzulesen aus Bodenkarten (Auenböden) und der Geländemorphologie (Hangkanten), 
keine zwingende regelmäßige Überflutung des Standorts erforderlich. Für eine Zuordnung ist die Natur-
nähe und Realisierbarkeit von Maßnahmen entscheidend (z.B. bei nicht mehr benötigten Sommer-
deichen, die geschliffen werden könnten). Durch massive Landesschutzdeiche abgeschnittene (ehe-
malige) Auenbereiche, z.B. an Eider und Elbe, fallen nicht unter die Auenlandschaft (idR dann zur 
Offenen oder Halboffenen Landschaft gehörig). 

Binnendünen 

Durch Windeinfluss gebildete Sandaufhäufungen, einschließlich der Dünentäler, im Binnenland. 

Gewässerlandschaft 
Süßwasser, keine Lagunen/Strandseen. IdR ab 5 ha Wasserfläche oder im Komplex mehrerer Teiche 
�Y�R�Q���]�X�V�D�P�P�H�Q���•�������K�D���:�D�V�V�H�U�I�O�l�F�K�H�����D�X�F�K���6�H�H�X�I�H�U�����+�D�O�E�L�Q�V�H�O�Q�����D�Q�J�U�H�Q�]�H�Q�G�H���%�U�•�F�K�H���R�G�H�U���5�|�K�U�L�F�K�W�H������ 

Halboffene Landschaft 

Von frei überschaubaren Flächen (Grünland, Sümpfe, Röhrichte, Heiden, Trockenrasen etc.) bestimmte 
Landschaft außerhalb der größeren Gewässer, Auen, Moore, Binnendünen und Küsten, in denen 
Gehölze das erlebbare Bild erkennbar prägen. Charakteristisch ist hier der kleinräumige Wechsel aus 
Offenland und Gehölzen bzw. Gehölzgruppen. Zur Beurteilung dient nicht eine einzelne Stiftungsfläche, 
sondern die erlebbare Landschaft am Standort. Typisch: z.B. Halboffene Weidelandschaft der 
�*�H�H�V�W���|�V�W�O�L�F�K�H�V���+�•�J�H�O�O�D�Q�G�������Ä�Z�L�O�G�H���:�H�L�G�H�Q�³�����%�D�X�H�U�Q�Z�D�O�G�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�H�Q�����.�Q�L�Fklandschaften. 

Küstenlandschaft 
Von der Meeresdynamik der Nord-/Ostsee und/oder Salz- oder Brackwasser beeinflusste Küstenbiotope 
(auch Küstendünen, Strandwälle, Kliffs, Höftländer, etc.)  ohne Süßwasser-Tidebereiche der Elbe und 
Eider (s. Auenlandschaft).  
 
Moorlandschaft 

Hoch- und Übergangsmoore (M), Voraussetzung: Organischer Boden (idR Hoch- und Anmoor), auch im 
Komplex mit weiteren Biotoptypen der Moorrandbereiche (z.B. NS, NR, WB). Niedermoore sind idR einer 
anderen Ziellandschaft zuzuordnen. 

Ästuar 

Überwiegend ungenutzter, naturnaher Biotopkomplex der ins Meer mündenden Flüsse mit regelmäßigem 
Brackwasser- und an der Nordsee auch Tideeinfluss. Prägend ist eine enge Verzahnung des 
Wasserkörpers mit den Ufer- und Überschwemmungsbereichen inkl. Brackwasser-Röhrichte, Ufer-
staudenfluren, Priele, Watten, Pionierfluren, Salz- und Auengrünland, Auengebüsche sowie Auwälder 
(LRT 1130). Vor allem im Deichvorland. 

Offene Landschaft 
Von frei überschaubaren Flächen (Grünland, Sümpfe, Röhrichte, Heiden, Trockenrasen etc.) bestimmte 
Landschaft außerhalb der größeren Gewässer, Auen, Moore, Dünen und Küsten, in der Gehölze das 
erlebbare Bild nicht prägen, sondern der freie Blick das Bild bestimmt. Zur Beurteilung dient nicht eine 
einzelne Stiftungsfläche, sondern die erlebbare Landschaft am Standort. 

Typisch: z.B. Weidelandschaft und Wiesenvogel-Schutzgebiete der Marsch. 

Siedlungsbiotope 
Biotope im Siedlungsbereich (S). 

Wald-/Gehölzlandschaft 

Wälder und flächenhaft dichte Gebüsche, nicht in Mooren, nicht auf Binnendünen, nicht an Küsten sowie 
�Q�L�F�K�W���L�Q���$�X�H�Q���Y�R�Q���)�O�•�V�V�H�Q�����•�������P���*�H�Z�l�V�V�H�U�E�U�H�L�W�H�����X�Q�G���6�W�U�|�P�H�Q�� 
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Zielebene 2: 

Gewässer  

Eutrophes naturnahes stilles Gewässer 

Eutrophe Stillgewässer wie Weiher oder Seen (FSe)  (ohne wiederkehrende Kleingewässerstrukturen). 

Naturnahe Aue 

Naturnahe Biotope (Röhrichte, Gebüsche, Altarme, Kleingewässer, Feucht-/Nassgrünland, Sümpfe) in 
der Aue von Flüssen und Strömen (= alles was nicht Wald ist). 

Naturnahes Fließgewässer 

Bach (FB),Fluss (FF) und naturnahe lineare Gewässer (FL)  

Oligo- bis mesotrophes naturnahes Gewässer 

Oligotrophe Stillgewässer (FSo) und Oligo- bis mesotrophe Stillgewässer (FSm, FSi). 

Röhricht/Ried 

Landröhrichte (NR) und Niedermoore, Sümpfe (NS) sowohl gehölzreiche als auch gehölzarme 
Ausprägungen. IdR ohne oder in Komplexen mit nur geringen Anteilen an landwirtschaftlich genutzten 
Flächen. 

Stauteich 

Künstlich angestaute und ablassbare Stillgewässer, z.B. Fischteiche (FXt).  

Verlandungsbereich 

Großflächige Verlandungsbereiche, z.B. ausgedehnte Schilfgürtel an Seen. 

 

Küste | Düne 

Küstendünen 

Küstendünen (KD, KH) inkl. Dünentäler (KP, KM), ohne Wanderdüne (KDm). 

Lagune 

Strandsee (KSe), nur an der Ostsee. 

Salzgrünland 

Salzgrünland der Nordsee und Ostsee (KN, KO) sowie brackwasserbeeinflusstes Grünland (KG) 
außerhalb der Ästuare . 

Steilküste 

Fels- und Steilküste / Kliffs der Nord- und Ostsee (XKf, XKh, XKn, XKo). 

Strand 

Strände (KS) ohne Strandsee (KSe). 

Wanderdüne 

Wanderdüne- (KDm)  

Rohbodenreiche Sanddüne 
Binnendünen (TB,XB) 
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Heide 

Feuchtheide 

Feuchtheiden (TF) außerhalb oder allenfalls im Randbereich von Mooren, für deren Erhalt eine 
regelmäßige Nutzung erforderlich ist. 

Heide/Magerrasen 

Weithin offene Zwergstrauchheiden (TH), Trocken- und Magerrasen (TR) 

 

Moor 

Moorwald 

Birkenmoorwälder und andere torfmoosreiche baumbestandene Moorstadien (MW) LRT 91D0. 

Naturnahes Moor 

Hoch- und Übergangsmoore mit Moorheidestadien (MH), naturnahe Moorstadien (MS) sowie Moor-
Regenerationskomplexe (MR), ohne Moorwälder (MW), für deren Erhalt keine Nutzung erforderlich ist. Im 
Komplex können auch weitere Biotoptypen der Moorrandbereiche (z.B. NS, NR, WB, wiedervernässtes 
(Nieder-)Moorgrünland) in das naturnahe Moor miteinbezogen werden. 

 

Grünland 

Extensivgrünland mittlerer Standorte 

Weithin offenes, extensiv genutztes Mesophiles Grünland trockener, frischer und mäßig feuchter 
Standorte (GM)mit das Landschaftsbild prägenden Gehölzen mit einer Deckung ca. <30%. Bei 
gehölzreichen Ausprägungen ist der Eindruck, dass es landwirtschaftlich genutzte Flächen sind, noch 
deutlich wahrnehmbar. 

Feuchtgrünland 

Weithin offenes Artenreiches Feuchtgrünland (GF) und Seggen- und binsenreiches Nasswiesen (GN) mit 
allenfalls einzelnen, das Landschaftsbild nicht bestimmenden Gehölzen. 

Gehölzreiches Halboffenland 

Halboffenes, meist sehr extensiv genutztes Mesophiles Grünland trockener, frischer und mäßig feuchter 
Standorte (GM), Artenreiches Feuchtgrünland (GF), Seggen- und binsenreiches Nasswiesen (GN) mit 
das Landschaftsbild prägenden Gehölzen mit einer Deckung �•30%. Die Gehölze sind soweit prägend, 
dass man bei Grünland nicht mehr den Eindruck hat vor landwirtschaftlich genutzten Flächen zu stehen 
��� ���³�:�L�O�G�Q�L�V�³������metastabile Sukzessionsflächen, daher auch häufig eng verzahnt mit Ruderalfluren, 
Röhrichten oder Staudensümpfen. 

Streuwiese 

Durch einschürige, späte Mahd oder Mulchmahd geprägte Wiesen idR auf Niedermoorstandorten,  sowie 
unregelmäßig genutzte Flächen. 

 

Gebüsch | Wald 

Auwald 

Au- und Quellwald (WA, WQ), LRT 91E0/91F0 in der Aue von Bächen, Flüssen und Strömen. 
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Buchenwald 

Laubmischwald, idR Buche >50% in der ersten Baumschicht, LRT 9110/9120/9130. 

Eichenwald 

Laubmischwald, von Eichen geprägt/dominiert, inkl. Eichen-Kiefernwald (WLk), LRT 9160/9190. 

Feuchtgebüsch 

Flächenhafte Strauchbestände (idR Weiden) auf feuchten/nassen mineralischen Standorten außerhalb 
der Auen, Moore (M) und Binnendünen (TB). Langfristiges Ziel im Sinne des Leitbildes sollte einer der 
vorgenannten Wälder sein. Für einige Jahrzehnte sind Feuchtgebüsche als Zwischenziele im Zeitraum 
der Zielplanung jedoch möglich. 

Hudewald 

Durch ehemalige Weidenutzung geprägte, lichte und breitkronige Eichen- oder Buchenbestände  sowie 
Waldweide. 

Kratt/Niederwald 

Durch Niederwaldnutzung geprägte Wälder (.wn) bzw. Eichenkratt (WLt). 

Laub-/Nadelmischwald 

Laub-/Nadelmischwald mit Nadelholz >30% in der ersten Baumschicht (nur aus Artenschutzgründen, kein 
LRT), ohne Eichen-Kiefernwald. Langfristiges Ziel im Sinne des Leitbildes sollte einer der vorgenannten 
Wälder sein. Für einige Jahrzehnte sind Laub-/Nadelmischwälder als Zwischenziele im Zeitraum der 
Zielplanung jedoch möglich. 

Schlucht- und Hangmischwald 

Meist in Steillagen oder engen Schluchten gelegene Laubmischwälder (WMs), LRT 9180. 

Standortgerechter Laubwald 

Für alle Fälle vorgesehen, in denen derzeit keine oder standortfremde bzw. nicht heimische Gehölze 
stehen und aufgrund unklarer Standortverhältnisse nicht bestimmt werden kann, welcher der o.g. 
Waldtypen entstehen würde. Nicht vorgesehen, um heterogene Bestände aus den anderen Waldtypen 
zusammenzufassen. Lebensraumtypen, die aus Vorkartierungen und eigenen Erhebungen bereits 
Bestand sind, werden den entsprechenden Waldtypen zugeordnet. 

Sumpf-/Bruchwald 

Laubmischwald, von Schwarzerle/Esche/Moorbirke geprägt/dominiert, auf mineralischen (Sumpfwald) bis 
organischen (Bruchwald) Böden, nicht in Flussauen. 

 

Sonstiges 

Kleingärten 

Kleingartenanlage (SPk). 

Naturschutzacker 

Extensivacker (AAe) mit naturschutzgerechter Bewirtschaftung. 

Sonstige Siedlungsflächen 

Siedlungsbiotope (S) ohne Kleingartenanlage (SPk). 

Streuobstwiese 

Streuobstwiese (HO). 
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